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rockwool – Qualität und service 
für höchste Ansprüche
sehr geehrter Kunde!

ihnen liegt die neueste Fassung unserer broschüre vor.
bei den erläuterungen und Formulierungen in unsereb bro-
schüre gehen wir davon aus, dass ihnen als Fachmann ein-
schlägige normen über bauprodukte und die bautechnik 
bestens bekannt sind. Wir verzichten daher auf umfangreiche 
Ausführungen, die für den Laien erforderlich wären. 

Alle Ausführungen entsprechen unserem heutigen Wissens-
stand und sind somit aktuell. in der broschüre beschriebene 
Anwendungsbeispiele dienen der besseren darstellung und 
berücksichtigen nicht die besonderheiten des einzelfalls. 

die deutsche rockwool legt großen Wert auf die Produktweiter-
entwicklung, sodass wir auch ohne vorherige Ankündigung 
ständig daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern. Wir 
empfehlen ihnen daher, die jeweils neueste Auflage unserer 
druckschriften zu verwenden, denn unser erfahrungs- und 
Wissensstand entwickelt sich stets weiter. benötigen sie für 
ihren konkreten Anwendungsfall verbindliche Angaben oder 
haben sie Fragen, dann steht ihnen unser technischer service 
zur Verfügung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen 
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils 
neuesten Fassung, die stets ihren geschäftsbeziehungen mit 
uns zugrunde liegen, und hier insbesondere auf Ziff. Vi. sie finden 
die gültigen Agbs in unseren aktuellen Preislisten sowie unter 
www.rockwool.de. Auf Anfrage senden wir ihnen die Agbs 
auch gerne zu.

die deutsche rockwool bietet ihnen steinwolle-dämmstoffe 
für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wir sind sicher, 
dass ihre hohen erwartungen an unsere Produkte in vollem 
umfang erfüllt werden.

mit besten grüßen

Volker christmann rob meevis

Für alle in deutschland produzierten und vertriebenen mineralwolle-dämm-
stoffe gelten besonders hohe Anforderungen an deren güte. deshalb lässt die 
deutsche rockwool – wie alle anderen mineralwolle-dämmstoffhersteller – 
ihre Produkte in der gütegemeinschaft mineralwolle überwachen. der umgang 
mit mineralwolle-dämmstoffen ist in der handlungsanleitung „umgang mit 
mineralwolle-dämmstoffen“ der Fachvereinigung mineralfaserindustrie e.V. 
beschrieben. diese handlungsanleitung wurde u.a. unter mitwirkung der 
Arbeitsgemeinschaft der bauberufsgenossenschaften erstellt und steht auf 
Anfrage jederzeit zur Verfügung. 

Wichtiger Hinweis
die darstellungen und technischen daten in dieser broschüre 
beziehen sich auf geprüfte Konstruktionen bzw. gutachterliche 
stellungnahmen. bei evtl. Ab weich ungen auf grund bauseitiger 
gegebenheiten ist vor montagebeginn die genehmigung der 
zuständigen bauaufsicht einzuholen.

Umwelt-Produktdeklaration
das institut bauen und um-
welt e.V. hat die mineralwolle-
dämmstoffe der deutschen 
rockwool mit dem konse-
quent nach internationalen 
standards abgestimmten 
Öko-Label typ iii zertifiziert. 
diese deklaration ist eine 

umwelt-Produktdeklaration gemäß isO 14025 und 
beschreibt die spezifische umweltleistung von un-
kaschierten rockwool steinwolle-dämmstoffen in 
deutschland. sie macht Aussagen zum energie- und 
ressourceneinsatz und bezieht sich auf den gesam-
ten Lebenszyklus der rockwool dämmstoffe, ein-
schließlich Abbau der rohstoffe, herstellungsprozess 
und recycling.

RAL-Gütezeichen
rockwool steinwolle-dämm-
stoffe sind mit dem rAL güte- 
zeichen gekennzeichnet und 
damit als gesundheitlich unbe-
denklich bestätigt. nach den 
strengen Kriterien der güte- 
und Prüfbestimmungen der 

gütegemeinschaft mineralwolle e.V. unterliegen sie 
ständigen externen Kontrollen, die die einhaltung der 
Kriterien des deutschen gefahrstoffrechts und der 
eu-richtlinie 97/69/eg garantieren. biolösliche rock-
wool steinwolle-dämmstoffe bieten hervorragenden 
Wärme-, 
Kälte-, schall- und brandschutz bei hoher sicherheit. 
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Lärm und störende geräusche in gebäuden beeinträchtigen 
das Wohlbefinden und können stress verursachen. steinwolle-
dämmstoffe von rockwool absorbieren durch ihre offenporige 
struktur eindringende schallwellen und sorgen in unterschied- 
lichen Konstruktionen für effektiven schallschutz. so werden 
Wohnkomfort und Lebensqualität durch eine optimierte raum-
akustik nachhaltig verbessert.

hergestellt aus dem nahezu unbegrenzt vorkommenden roh-
stoff stein, bieten rockwool steinwolle-dämmstoffe ein hohes 
maß an stabilität, belastbarkeit und Zuverlässigkeit. unsere 
Produkte und systeme sind so konzipiert, dass ihre volle Funk-
tionsfähigkeit über einen langen Zeitraum erhalten bleibt. des-
halb ist eine investition in rockwool steinwoll gleichbedeutend 
mit einer investition in die Zukunft.

Mehr als nur Dämmung  
rockwool steinwolle-dämmstoffe weisen eine geringe Wärme-
leitfähigkeit auf, schützen Außenbauteile vor übermäßigen 
Wärmeverlusten und reduzieren den energieverbrauch und 
den cO2-Ausstoß von gebäuden. doch Wärmeschutz allein 
reicht nicht aus, um unserem Anspruch gerecht zu werden! 
nachhaltige und langlebige Lösungen zur Verbesserung des 

brand- und schallschutzes, zur Verbesserung der gesamten 
gebäudeeffizienz und zum schutz der umwelt vor schädlichen 
Auswirkungen von gebäuden sind uns ebenso wichtig.

rockwool steinwolle-dämmstoffe tragen aktiv zum vor- 
beugenden brandschutz bei. sie sind nichtbrennbar, euro-
klasse A1 nach din en 13501-1. mit einem schmelzpunkt von 
über 1000 °c eignen sie sich für den einsatz in klassifizierten 
brandschutzkonstruktionen. im brandfall hemmen sie die Aus- 
breitung von Feuer und schaffen so wertvolle Zeit für rettungs- 
maßnahmen.

nachhaltigkeit ist die basis unseres handelns. um der Verant-
wortung für kommende generationen gerecht zu werden, bietet 
rockwool ressourcenschonende und energieeffiziente stein-
wolle-dämmstoffe an, die alle eigenschaften besitzen, die einen 
nachhaltigen baustoff auszeichnen. rockwool Produkte und 
systeme sind langlebig, senken den energieverbrauch und die 
cO2-emissionen, sind 100% recycelbar und verfügen über eine 
positive Ökobilanz.

brandschutzC

Langlebigkeit nachhaltigkeit 

schallschutz 
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Planungs- und Montagehelfer

die Planung der gebäudeinstallationen bzw. der Leitungs-
anlagen stellt eine immer wachsende herausforderung 
dar.

es gilt zum teil gegenläufige  Aspekte zu berücksichtgen, 
um den Anforderungen der geltenden technischen regel-
werke und nicht zuletzt den bedürfnissen der nutzer ge-
recht zu werden.

im gesamten elektrotechnischen bereich sind Lösungen 
gefragt, die gleichermaßen den gewünschten Komfort als 
auch die brandschutztechnische sicherheit der elektrischen 
Anlagen berücksichtigen.

der Planungs- und montagehelfer „elektroleitungsanla-
gen“ hat das Ziel, Planern und Verarbeitern eine umfas-
sende Arbeitshilfe zu bieten, die diese zentralen Punkte 
zusammenführt.

so werden mit den rockwool systemlösungen die schutz- 
ziele der mLAr muster Leitungsanlagen richtlinien, der 
baurechtlich eingeführten Leitungsanlagen-richtlinien 
LAr/rbALei und der bauordnungen gleichermaßen be-
rücksichtigt. Zudem ist stets auch der blick auf die bau-
praktischen Anforderungen hinsichtlich der Verarbeitung 
gerichtet, um eine wirksame Funktion aller elemente si-
cherzustellen.

die Vde-regelwerke berücksichtigt der Fachplaner im 
rahmen der projektspezifischen Anforderungen.

Brandschutz nach Maß

Abhängig von gebäudegröße und -nutzung ist ein ent-
sprechendes brandschutzniveau sicherzustellen, um 
eine brandausbreitung zu verhindern sowie Flucht- und 
rettungswege funktionsfähig zu halten. Welche maßnah-
men dazu im einzelnen gefordert sind, wird für die ver-
schiedenen gebäudeklassen dargestellt.

der Planungs- und montagehelfer ist so aufgebaut, dass 
beginnend mit den baurechtlichen bzw. bautechnischen 
Anforderungen vielfältige Lösungsmöglichkeiten geboten 
werden, um flexibel auf die erfordernisse unterschied-
licher gegebenheiten reagieren zu können.

Kommentierung der Verordnungstexte

gesetzes- und Verordnungstexte sind durch eine abstrakte 
und komplexe darstellungsweise gekennzeichnet. um 
die bedeutung im hinblick auf die daraus erwachsenden 
erfordernisse deutlich zu machen, werden die Verord-
nungstexte mit direktem bezug kommentiert. durch die 
klare farbliche Kennzeichnung sind Kommentar und Ver-
ordnungstexte getrennt.

Aktuelle Dokumentation zum Download

im internet befinden sich unter www.rockwool.de im  
servicebereich stets aktualisierte Prüfzeugnisse, Zulas-
sungen, datenblätter sowie zahlreiche weitere dokumente 
zum download. Zudem sind dort Ausschreibungstexte für 
die rockwool systemlösungen in den gängigen Formaten 
erhältlich.

Anwendungsübersicht Rockwool Produkte  
in Gebäuden

eine Anwendungsübersicht der rockwool Produkte kann 
der dokumentation „rockwool haus-technische isolie-
rungen auf den seiten 6 und 7 entnommen werden.

Beratungsangebot 

Als Fachmann sind ihnen die einschlägigen normen über 
bauprodukte und die bautechnik bestens bekannt. haben 
sie dennoch einmal technische Fragen und benötigen sie 
für ihren konkreten Anwendungsfall eine hilfestellung, 
dann steht ihnen unsere hotline mit kompetenter Fach-
beratung zu Verfügung. 

Kontaktieren sie uns 

per E-Mail: service.technik@rockwool.de 
„nachricht an Anwendungstechnik technische isolierung“

oder per Telefon: + 49 (0) 20 43/408-606

mo-do. von 8:00 bis 17:30 uhr,  
Fr.  von 8:00 bis 16:30 uhr

oder per Fax + 49 (0) 20 43/408-575

den aktuellen Planungs- und montagehelfer und lau-
fende Aktualisierungen der broschüre finden sie auch im 
internet unter:

www.rockwool.de >  
downloads > broschüren > haustechnik > conlit brand-
schutz

die interaktive Abschottungs-/durchführungsplanung 
können sie aufrufen unter:

www.rockwool.de > 
service > berechnungen und Planungshilfen > Plantec 

Prüfzeugnisse, gutachten 
und Ausschreibungstexte 
finden sie unter  
www.rockwool.de >  
Downloads
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1.1 Einsatzbereiche für den Wärme-, Schall- und Brandschutz

rockwool dämmstoffe

rockwool 800

conlit 150 u

conlit Penetration board conlit ductrock 90

T 1 Dämmung von Rohrleitungen 
 Rockwool 800
die rockwool 800 ist eine mit reißfester Aluminium-sand-
wich-Folie kaschierte, nichtbrennbare steinwolle-rohr-
schale. sie wird zur dämmung von heizungs- und Ver- 
sorgungsrohrleitungen gemäß der eneV und din 1988 
verwendet. 
Als weiterführende dämmung ist die rockwool 800 bestand-
teil der conlit r 90 und s 90 systeme. darüber hinaus 
wird sie zur brandschutztechnischen Kapselung von 
Kunststoffrohren in Flucht- und rettungswegen einge-
setzt.

T 2  Brandschutzdurchführung R 30 bis R 120  
 Conlit 150 U
die conlit 150 u ist eine nichtbrennbare, formstabile brand-
schutzrohrschale, mit der rohrabschottungen r 30 bis r 120 
von brennbaren und nichtbrennbaren rohrleitungen rea-
lisiert werden können. eine mindestrohdichte von 150 kg/m³ 
sowie geringe maßtoleranzen ermöglichen einen brand- 
und rauchsicheren raumabschluss im rohrdurchfüh-
rungsbereich. die farbig gekennzeichnete, gitternetzver- 
stärkte Aluminiumfolien-Kaschierung der conlit 150 u 
erleichtert auf der baustelle die eindeutige identifizie-
rung des eingebauten brandschutzelementes. 
Weitere informationen finden sie im Planungs- und  
montagehelfer für rohrleitungsanlagen

T 3 Brandschutzdurchführung R 30 bis R 90  
 Conlit Pyrostat Uni
conlit Pyrostat uni ist eine ca. 1,1 mm dicke flexible matte, 
deren trägergewebe beidseitig mit einer unter hitzeein-
wirkung aufschäumenden substanz beschichtet ist. sie 
wird im rohrdurchführungsbereich um gedämmte rohr-
leitungen gewickelt. durch die im brandfall aufschäu-
mende Wirkung von conlit Pyrostat uni werden Feuer- 
widerstandsklassen bis r 90 sichergestellt. conlit Pyro-
stat uni ist besonders gut für Kältedämmungen geeignet 
und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass im durchfüh-
rungsbereich kein dämmstoffwechsel erfolgen muss.

T 4 Brandschutz von Sprinklerleitungen F 90  
 Conlit PS 150 Sprinkler Section/Cap/Bogen
brandschutzbekleidungen F 90 mit den conlit Ps 150 
sprinkler section/cap/bogen sichern deren Funktions-
tüchtigkeit im brandfall.

T 5 Brandschutz an Lüftungsleitungen EI 90  
 Conlit Ductrock 90
das conlit ductrock 90 system stellt bei einlagiger 60 mm 
dicker bekleidung die Feuerwiderstandsklasse ei 90 an 
stahlblechkanälen sicher. 

T 6  Brandschutz an runden Lüftungsleitungen
 Conlit PS EIS 90 und Conlit Duct Bandage
mit der conlit Ps eis 90 brandschutzrohrschale in 80 mm 
dicke können runde, waagerechte Wickelfalzrohre in der 
Feuerwiderstandsklasse ei 90 (ho i <-> o) s ausgeführt 
werden. dabei erfolgt die Wanddurchführung mit der 
conlit duct bandage.

T 7  Dämmung von Lüftungsleitungen   
 Rockwool Klimarock
die rockwool Klimarock ist eine aluminiumkaschierte  
flexible steinwollematte, die für den schall- und Wärme-
schutz von Lüftungsleitungen und bei rohrabschottungen 
verwendet wird.

T 8  Brandschutz F 30 bis F 180 an Stahlstützen  
 und -trägern Conlit Steelprotect Board/Alu
die brandschutzbekleidung mit conlit steelprotect board 
an stahlstützen und -trägern sichert im brandfall die sta-
tische stabilität eines bauwerkes.

E 1  Kombi-Abschottungen S 30 bis S 90 
 Conlit Penetration Board 
das conlit Penetration board ist eine nichtbrennbare (A2) 
steinwollplatte, die auf der Vorderseite mit einem weißen 
glasvlies und auf der rückseite mit einer gitternetzverstärk-
ten farbig gekennzeichneten Aluminium-Folie kaschiert 
ist. mit dem conlit Penetration board können Abschot-
tungen in Wand und decke als rohr-, Kabel- oder als Kom-
bischott mit 30 - 90 minuten Feuerwiderstandsdauer 
vorgenommen werden. 

E 2  Kabel-Abschottungen S 30 bis S 90 
 Conlit Bandage
die conlit bandage ist ein intumeszierende Kabelumhül-
lung mit der Kabelabschottungen mit 90 minuten Feuer-
widerstandsdauer in Wänden und decken hergestellt 
werden können.

conlit steelprotect

conlit Pyrostat uni

conlit bandageconlit Ps eis 90
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1.1 Einsatzbereiche für den Wärme-, Schall- und Brandschutz
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baurechtliche Anforderungen

Autoren: 
dipl.-ing. manfred Lippe, Prof. dr. ing. Jürgen Wesche, 
Prof. dr. Jörg reintsema,dipl.-ing. dieter rosenwirth

Bezugsquelle: 
heizungs-Journal Verlags-gmbh 
Postfach 370 
d-71351 Winnenden 
tel.  07195/9284-01  Fax  07195/9284-11

verlag@heizungs-journal.de

download von bestellinformationen oder  
Online-bestellung: www.mLPartner.de > news

in den folgenden Auszügen der mbO 2002 werden nur die 
Paragrafen zitiert, die einen direkten bezug zur muster-
Leitungsanlagen-richtlinie besitzen. die Auszüge und 
Kommentierungen sollen die baurechtlichen randbedin-
gungen als entscheidungsgrundlage für die tgA-Planung 
und Ausführung entsprechend den Leitungsanlagen-
richtlinien aufzeigen.

die Anwendung der mbO 2002 und deren Abweichungen 
zu den teilweise aktuell baurechtlich eingeführten Landes-
bauordnungen können der tabelle 1, seite 17 - 22 „Anforde- 
rungen an Leitungsdurchführungen” und tabelle 2, seite 24 
„Wesentliche Abweichungen der baurechtlich eingeführten 
Landesbauordnungen zur mbO 2002“ entnommen werden.

2.1  Anforderungen der Musterbauordnung 2002

Die Kommentierungen sind in blauer Schrift dargestellt.
die spezifische Kommentierung der baurechtlichen An-
forderungen in diesem Planungs- und montagehelfer 
wurden durch mL-consultant, dipl.-ing. manfred Lippe 
erstellt.

Öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger 
– der handwerkskammer düsseldorf für das  
 installateur-, heizungs- und Lüftungsbauerhandwerk  
 und das WKsb-isolierhandwerk 
– der industrie- und handelskammer  
 mittlerer niederrhein Krefeld mönchengladbach neuss  
 für den baulichen und anlagentechnischen brand- 
 schutz 
www.mLPartner.de

2.0  Baurechtliche Anforderungen an elektrische Leitungsanlagen

die mindestanforderungen an den Wärme-, schall- und 
brandschutz bei Leitungsanlagen werden in den bau-
rechtlichen Verordnungen, technischen richtlinien der 
bundesländer und den musterverordnungen und -richt-
linien der ArgebAu (www.is-ArgebAu.de >mbO2002) 
dokumentiert.

in den folgenden Ausführungen werden zur besseren über-
sicht nur die Verordnungen, technische richtlinien und 
regelwerke zitiert, die im Allgemeinen bei der Planung 
und installation von Leitungsanlagen in der technischen 
gebäudeausrüstung zu berücksichtigen sind. Weiterhin 
beschränken sich die darstellungen auf die Anwendungs-
bereiche der rockwool systemlösungen.

Weitergehende produktneutrale Fachinformation zu den 
Anforderungen und Lösungsbeispielen sind dem „Kom-
mentar mit Anwendungsempfehlungen und Praxisbei-
spielen zu den eingeführten Leitungsanlagen richtlinien 
(mLAr / LAr / rbALei)“ zu entnehmen (stand 4. Auflage 
2011).

die begriffe unterscheiden sich je nach status der richt-
linien in den bundesländern. Von den inhalten entspre-
chen diese weitgehend dem muster der Arge-bAu. 
Abweichungen der baurechtlichen einführungen in den 
bundesländern sind im folgenden Kommentar dokumen-
tiert.

MLAR =  muster-Leitungsanlagen-richtlinie 
LAR  =  Leitungsanlagen-richtlinie 
RbALei  =  richtlinie über brandschutztechnische   
  Anforderungen an Leitungsanlagen
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(1) dieses gesetz gilt für bauliche Anlagen und baupro-
dukte. es gilt auch für grundstücke sowie für andere An-
lagen und einrichtungen, an die in diesem gesetz oder in 
Vorschriften aufgrund dieses gesetzes Anforderungen 
gestellt werden.

(2) dieses gesetz gilt nicht für

1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zu-
behör, nebenanlagen und nebenbetrieben, ausgenom-
men gebäude,

2. Anlagen, die der bergaufsicht unterliegen, ausgenommen 
gebäude,

3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, 
gas, elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserent-
sorgung oder der telekommunikation dienen,

4. rohrleitungen, die dem Ferntransport von stoffen  
dienen,

5. Kräne und Krananlagen.

(2) gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte 
bauliche Anlagen, die von menschen betreten werden  
können und geeignet oder bestimmt sind, dem schutz  
von menschen, tieren oder sachen zu dienen.

(3) gebäude werden in folgende gebäudeklassen eingeteilt:

Gebäudeklasse 1: 
a) freistehende gebäude mit einer höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei nutzungseinheiten von insgesamt  
nicht mehr als 400 m² und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte 
gebäude.

Gebäudeklasse 2: 
gebäude mit einer höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei 
nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m².

Gebäudeklasse 3: 
sonstige gebäude mit einer höhe bis zu 7 m.

Gebäudeklasse 4: 
gebäude mit einer höhe bis zu 13 m und nutzungsein- 
heiten mit jeweils nicht mehr als 400 m².

die mbO 2002 ist auf alle Leitungsanlagen innerhalb von 
gebäuden anzuwenden, da Leitungsanlagen und damit  
verbundene Komponenten sowohl bauliche Anlagen als 
auch bauprodukte sind.

§ 1 Anwendungs- 
 bereich

§ 2 Begriffe

die gebäude der Gebäudeklassen 1-3 entsprechen den 
bisherigen gebäuden geringer höhe (gemäß der nicht  
mehr gültigen mbO 2000).

die Gebäudeklasse 4 beschreibt die bisherigen gebäude 
mittlerer höhe, jedoch nur bis 13 m höhe. dies wurde er-
forderlich, da mit der mbO 2002 auch mehrgeschossige 
holzrahmenbauweisen möglich sind.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)

2.1  Anforderungen der Musterbauordnung 2002
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2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)

§ 2 Begriffe Gebäudeklasse 5: 
sonstige gebäude einschließlich unterirdischer gebäude.

höhe im sinne des satzes 1 ist das maß der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen geschosses, in dem ein 
Aufenthaltsraum möglich ist, über der geländeoberfläche 
im mittel. die grundflächen der nutzungseinheiten im  
sinne dieses gesetzes sind die brutto-grundflächen; bei 
der berechnung der brutto-grundflächen nach satz 1 
bleiben Flächen in Kellergeschossen außer betracht.

(4) sonderbauten sind Anlagen und räume besonderer Art 
oder nutzung, die einen der nachfolgenden tatbestände 
erfüllen:

– hochhäuser (gebäude mit einer höhe nach Absatz 3  
 satz 2 von mehr als 22 m), 
– bauliche Anlagen mit einer höhe von mehr als 30 m, 
– gebäude mit mehr als 1.600 m² grundfläche des  
 geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen  
 Wohngebäude, 
–  Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen 
 eine grundfläche von insgesamt mehr als 800 m² haben, 
– gebäude mit räumen, die einer büro- oder Verwaltungs- 
 nutzung dienen und einzeln eine grundfläche von mehr  
 als 400 m² haben, 
– gebäude mit räumen, die einzeln für die nutzung  
 durch mehr als 100 Personen bestimmt sind, 
– Versammlungsstätten 
 a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr  
  als 200 besucher fassen, wenn diese Versamm- 
  lungsräume gemeinsame rettungswege haben, 
 b) im Freien mit szenenflächen und Freisportanlagen,  
  deren besucherbereich jeweils mehr als 1.000  
  besucher fasst und ganz oder teilweise aus bau- 
  lichen Anlagen besteht, 
– schank- und speisegaststätten mit mehr als 40 gast- 
 plätzen, beherbergungsstätten mit mehr als 12 betten  
 und spielhallen mit mehr als 150 m² grundfläche, 
– Krankenhäuser, heime und sonstige einrichtungen  
 zur unterbringung oder Pflege von Personen, 
– tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte  
 menschen, 
– schulen, hochschulen und ähnliche einrichtungen, 
– Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den  
 maßregelvollzug, 
– camping- und Wochenendplätze, 
– Freizeit- und Vergnügungsparks, 
– Fliegende bauten, soweit sie einer Ausführungs- 
 genehmigung bedürfen, 
–  regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von  
 mehr als 7,50 m, 
– bauliche Anlagen, deren nutzung durch umgang oder  
 Lagerung von stoffen mit explosions- oder erhöhter  
 brandgefahr verbunden ist, 
– Anlagen und räume, die ... nicht aufgeführt und deren  
 Art oder nutzung mit vergleichbaren gefahren verbunden  
 sind.

die gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 entsprechen 
den bisherigen gebäuden mittlerer höhe von > 7 m ein-
schließlich der hochhäuser.

die Anforderungen der gebäudeklasse 5 gelten auch für 
sonderbauten.

die Leitungsanlagen-richtlinien finden auch bei Sonder-
bauten Anwendung. Für Sonderbauten im Allgemeinen 
ist die erstellung eines brandschutzkonzeptes vorge-
schrieben. dieses kann ggf. weitergehende Anforderungen 
beschreiben.
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(5) Aufenthaltsräume sind räume, die zum nicht nur vor-
übergehenden Aufenthalt von menschen bestimmt oder 
geeignet sind.

die definition der Aufenthaltsräume ist im hinblick auf die 
Festlegung von notwendigen Fluren eine wichtige größe. 
notwendige Flure sind erforderlich, wenn an diesen ein 
Aufenthaltsraum angeordnet ist oder rettungswege aus 
anderen bereichen durch diese Flure geführt werden. ein 
vorübergehender Aufenthalt von menschen ist bei regel-
mäßiger Aufenthaltsdauer von 2 stunden täglich gegeben 
(definition in Anlehnung an die Arbeitsschutzbestimmun-
gen). bei Fluren, die keine notwendigen Flure sind, wer-
den in der mLAr / LAr / rbALei keine Anforderungen an 
die begrenzung der brandlast gestellt.

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern  
und instand zu halten, dass die öffentliche sicherheit und 
Ordnung, insbesondere Leben, gesundheit und die  
natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

(2) bauprodukte und bauarten dürfen nur verwendet wer-
den, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen 
bei ordnungsgemäßer instandhaltung während einer 
dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer 
die Anforderungen dieses gesetzes oder aufgrund dieses 
gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.

(3) die von der obersten bauaufsichtsbehörde durch öffent-
liche bekanntmachung als technische baubestimmungen 
eingeführten technischen regeln sind zu beachten. bei 
der bekanntmachung kann hinsichtlich ihres inhalts auf 
die Fundstelle verwiesen werden. Von den technischen 
baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem maße die allgemeinen 
Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden; § 17 Abs. 3 
und § 21 bleiben unberührt.

Hinweis: downloadmöglichkeit mbO 2002, § 17 und § 21 
unter www.is-ArgebAu.de > mbO 2002

anzuordnen = Architekten und tgA-Planung 
errichten = installation, erstellung der gewerke 
ändern = bauen und planen im bestand 
instand zu halten = die laufende Verpflichtung des  
bauherrn/gebäudebetreibers

bei Ausschreibung und Verwendung von Bauprodukten 
ist auf die dauerhaftigkeit zu achten.

Aussage zum Bestandsschutz siehe § 59 und § 61 auf 
seite 15 und 16.

es gelten die baurechtlich eingeführten Technischen 
Baubestimmungen (ETB) der jeweiligen bundesländer. 
(download „muster etb” unter www.is-ArgebAu.de).  
im § 3, Abs. (3) wird darauf hingewiesen, dass von den 
technischen baubestimmungen abgewichen werden 
kann, wenn die schutzziele des vorbeugenden brand-
schutzes, z.b. der Leitungsanlagen-richtlinie, auf andere 
Weise erreicht werden.

§ 3 Allgemeine  
 Anforderungen

siehe Kommentar § 3 Abs. (1)

beim Bauen im Bestand gilt bestandsschutz nur dann, 
wenn keine nutzungsänderung vorliegt und bei erstel-
lung die gültigen Vorschriften berücksichtigt wurden.  
bestandsschutz gilt generell nicht, wenn gefahr für Leib 
und Leben bestehen. Wenn dies der Fall ist, muss der ge-
bäudebetreiber handeln. Aussagen zum bestandsschutz 
siehe auch § 59 und § 61, seite 15 und 16.

die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Abschot-
tungen wird durch das dibt berlin auf basis von brand-
prüfungen einer materialprüfanstalt ausgestellt. bei 
Abschottungen sind dies i. d. r. Produkte, die im brand-
fall aufschäumen und den restquerschnitt verschließen, 
bei Kabel- und Kombiabschottungen in der Klassifizierung 
s 30 bis s 90, z. b.  
rockwool conlit Penetration system mit, 
– conlit bandage (s 30 bis s 90), 
– conlit Penetration board (s 30 bis s 90).

bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass der entstehung eines 
brandes und der Ausbreitung von Feuer und rauch 
(brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem brand 
die rettung von menschen und tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten möglich sind.

(1) das deutsche institut für bautechnik erteilt eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte 
bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im sinne des 
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

§ 14 Brandschutz

§ 18 Allgemeine 
 bauaufsichtliche 
 Zulassung

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)

§ 2 Begriffe
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das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für Abschot- 
tungen wird durch eine materialprüfanstalt auf basis von 
brandprüfungen ausgestellt. bei Abschottungen sind 
dies i.d.r. Produkte in Verbindung mit nichtbrennbaren 
rohren oder bei geschlossenen systemen mit brenn-
baren rohren, die im brandfall die temperaturweiterlei-
tung und das durchbrennen verhindern, z. b. rockwool 
systemabschottungen

– conlit 150 u (r 30 bis r 120)
– rockwool 800 (r 30)
– conlit Pyrostat uni (r 30 bis r 90).

(1) bauprodukte, 
– deren Verwendung nicht der erfüllung erheblicher Anfor- 
 derungen an die sicherheit baulicher Anlagen dient, oder 
–  die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beur- 
 teilt werden,  
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. das deutsche institut für bautechnik macht 
dies mit der Angabe der maßgebenden technischen regeln 
und, soweit es keine allgemeinen anerkannten regeln 
der technik gibt, mit der bezeichnung der bauprodukte 
im einvernehmen mit der obersten bauaufsichtsbehörde 
in der bauregelliste A bekannt.
(2) ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von 
einer Prüfstelle nach § 25 Abs. 1 satz 1 nr. 1 für nicht ge- 
regelte bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Ver- 
wendbarkeit im sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. § 18 
Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend.

§ 19 Allgemeines 
 bauaufsichtliches 
 Prüfzeugniss

§ 22 Übereinstimmungs 
 nachweis

(1) bauprodukte bedürfen einer bestätigung ihrer über- 
einstimmung mit den technischen regeln nach § 17 Abs. 2, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ), den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (AbP) oder 
den Zustimmungen im einzelfall (Zie); als übereinstim-
mung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.
(2) die bestätigung der übereinstimmung erfolgt durch 
1. übereinstimmungserklärung des herstellers (§ 23) oder 
2. übereinstimmungszertifikat (§24)
die bestätigung durch übereinstimmungszertifikat kann 
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im einzelfall oder in der bauregelliste A vorge-
schrieben werden, wenn dies zum nachweis einer ord- 
nungsgemäßen herstellung erforderlich ist. bauprodukte, 
die nicht in serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
übereinstimmungserklärung des herstellers  nach § 23 
Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. die oberste 
bauaufsichtsbehörde kann im einzelfall die Verwendung 
von bauprodukten ohne das erforderliche übereinstim-
mungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass 
diese bauprodukte den technischen regeln, Zulassungen, 
Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 ent-
sprechen.
(3) Für bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) die übereinstimmungserklärung 1) und die erklärung, 
dass ein übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der 
hersteller durch Kennzeichnung der bauprodukte mit 
dem übereinstimmungszeichen (ü-Zeichen) unter hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

der Übereinstimmungsnachweis dokumentiert dem bau-
herrn, dass das bauprodukt bzw. die bauart nach dem Ver-
wendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis (AbZ / AbP / 
Zie / Produktnorm-bauregelliste A, teil 1) hergestellt 
bzw. ausgeführt wurde. die Form des übereinstimmungs-
nachweises ist den jeweiligen Verwendbarkeits- bzw. An-
wendbarkeitsnachweisen zu entnehmen. bei den bau- 
produkten wird dies durch das ü-Zeichen dokumentiert.

bei den bauarten muss der Ausführende (z. b. trocken-
bauer, brandschutzdienstleister oder installateur) eine 
übereinstimmungserklärung abgeben, die auch abhängig 
ist vom Anwendbarkeitsnachweis:

– Bei den Bauarten nach ABZ (z. b. Kabel- und Kombiab- 
 schottungen) ist die Abschottung mit einem typenschild  
 zu kennzeichnen (im Allgemeinen einseitig neben der  
 Abschottung) auf dem u. a. die nummer der Zulassung,  
 der ersteller und das datum der erstellung vermerkt  
 sind, die details der beschriftung sind der Zulassung  
 zu entnehmen. 
– Bei Bauarten nach ABP (z. b. conlit 150 u, conlit Pyrostat  
 uni) ist kein typenschild erforderlich, wenn dies nicht  
 ausdrücklich im AbP gefordert wird.

Die jeweilige Zulassung (ABZ) oder das Prüfzeugnis (ABP) 
müssen auf der Baustelle vorliegen, sie sollten (nicht 
zwingend erforderlich) im rahmen der dokumentation 
auch dem bauherrn übergeben werden. ein übereinstim-
mungsnachweis für bauprodukte und bauarten kann 
auch dann abgegeben werden, wenn die Abweichung vom 
Verwendbarkeitsnachweis/Anwendbarkeitsnachweis 
„nicht wesentlich“ ist. es wird empfohlen grundsätzlich 
den inhaber des jeweiligen nachweises (z. b. rockwool) 
zu fragen, ob die konkrete Abweichung „nicht wesentlich“ 
ist, in kritischen Fällen muss dies durch eine gutachter-
liche stellungnahme z. b. eines anerkannten brand-
schutzsachverständigen bzw. einer materialprüfanstalt 
für den vorbeugenden brandschutz bei Leitungsanlagen 
bewertet werden.

Hinweise: 1) die muster zur  erstellung der Übereinstim-
mungserklärung sind bestandteil der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung (AbZ) bzw. des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (AbP). Vorlagen zur er-
stellung der übereinstimmungserklärung sind im Kapitel 
4, seite 55 dieser broschüre enthalten.
2) siehe tabelle 1 „Anforderungen an Leitungsdurchfüh-
rungen“ seite 17 und tabelle 2 „Wesentliche Abwei-
chungen der baurechtlich eingeführten 
Landesbauordnungen zur mbO 2002“ seite 24. Weitere 
Anforderungen siehe mbO 2002 (downloadmöglichkeit 
unter: www.is-ArgebAu.de)

Hinweis: downloadmöglichkeit mbO 2002, § 25 und § 18 
Abs. 2 bis 7 unter www.is-ArgebAu.de > mbO 2002 
§ 3 Abs. (2) siehe seite 11.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)
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bei notwendigen Fluren in Kellergeschossen sind feuer-
beständige Wände erforderlich. Leitungsabschottungen 
in den feuerbeständigen Kellertrennwänden müssen den 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer entspre-
chen. bei der Verlegung von brennbaren Leitungsanlagen 
in notwendigen Fluren werden feuerhemmende unter-
decken (F 30) oder installationskanäle (F 30) zur brand-
schutztechnischen Kapselung der brandlasten erforderlich. 
elektrische Leitungsanlagen zum betrieb der notwendi-
gen Flure dürfen offen verlegt werden.

bei Leitungsanlagen in gebäuden der Gebäudeklasse 1 
und 2 bestehen keine Anforderungen an Abschottungen 
in den decken.

(1) Flure, über die rettungswege aus Aufenthaltsräumen 
oder aus nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu  
Ausgängen in notwendige treppenräume oder ins Freie 
führen (notwendige Flure), müssen so angeordnet und  
ausgebildet sein, dass die nutzung im brandfall ausrei-
chend lang möglich ist.

notwendige Flure sind nicht erforderlich 
– in Wohngebäuden der gebäudeklassen 1 und 2, 
– in sonstigen gebäuden der gebäudeklassen 1 und 2,  
 ausgenommen in Kellergeschossen 
– innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von  
 nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² 
– innerhalb von nutzungseinheiten, die einer büro- 
 oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr 
 als 400 m²; das gilt auch für teile größerer nutzungs- 
 einheiten, wenn diese teile nicht größer als 400 m²  
 sind, trennwände nach § 29 Abs. 2 nr. 1 haben und  
 jeder teil unabhängig von anderen teilen rettungs- 
 wege nach § 33 Abs. 1 hat.

4) die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschlie- 
ßende bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren 
tragende und aussteifende bauteile feuerbeständig sein 
müssen, feuerbeständig sein. die Wände sind bis an die 
rohdecke zu führen. sie dürfen bis an die unterdecke der 
Flure geführt werden, wenn die unterdecke feuerhemmend 
und ein demjenigen nach satz 1 vergleichbarer raumab-
schluss sichergestellt ist. türen in diesen Wänden müssen 
dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im Keller-
geschoss müssen feuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben.

(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben 
ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine brandaus-
breitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht für 
decken

– in gebäuden der gebäudeklassen 1 und 2, 
– innerhalb von Wohnungen, 
– innerhalb derselben nutzungseinheit mit nicht   
 mehr als insgesamt 400 m²

(2) in notwendigen treppenräumen, in räumen nach § 35 
Abs. 3 satz 3 und in notwendigen Fluren sind Leitungsan-
lagen nur zulässig, wenn eine nutzung als rettungsweg 
im brandfall ausreichend lang möglich ist.

Hinweis: downloadmöglichkeit mbO 2002, § 35 und § 41 
unter www.is-ArgebAu.de > mbO 2002

§ 36 Notwendige Flure  
 und offene Gänge 2)

 2) siehe hinweise  
 seite 11

§ 40 Leitungsanlagen 
 Installations- 
 schächte und  
 -kanäle

die Anordnung von elektrischen Leitungsanlagen muss der 
mLAr / LAr / rbALei entsprechen. die Anforderungen gelten, 
z. b. für alle elektrodurchführungen und -abschottungen 
(Kabel und Leerrohre aller Art).

(3) Für installationsschächte und -kanäle gelten Absatz 1 
sowie § 41 Abs. 2, satz 1 und Abs. 3 entsprechend.

die Anordnung von Installationsschächten und Kanälen 
muss der mLAr / LAr / rbALei entsprechen.

Kommentierung zur Festlegung von notwendigen Fluren 
siehe auch § 2 begriffe, Abs. (5), seite 11.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)
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§ 51 Sonderbauten An sonderbauten können im einzelfall zur Verwirklichung 
der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 besondere 
Anforderungen gestellt werden. erleichterungen können 
gestattet werden, soweit es der einhaltung von Vorschriften 
wegen der besonderen Art oder nutzung baulicher Anlagen 
oder räume oder wegen besonderer Anforderungen nicht 
bedarf. die Anforderungen und erleichterungen nach den 
sätzen 1 und 2 können sich insbesondere erstrecken auf

– ... 
– brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen, 
– die Löschwasserrückhaltung, 
– die Anordnung und herstellung von Aufzügen, treppen,  
 treppenräumen, Fluren, Ausgängen und sonstigen  
 rettungswegen, 
– die beleuchtung und energieversorgung, 
– die Lüftung und rauchableitung, 
– die Feuerungsanlagen und heizräume, 
– die Wasserversorgung, 
– ...

bei Sonderbauten können Abweichungen über das 
brandschutzkonzept definiert und anhand von Kompen-
sationsmaßnahmen des brandschutzkonzeptes geneh-
migt werden.

(1) bei der errichtung, Änderung, nutzungsänderung und 
der beseitigung von Anlagen sind der bauherr und im  
rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am bau  
beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-recht- 
lichen Vorschriften eingehalten werden.

§ 52 Grundpflichten die Verantwortung bezieht sich neben dem bauherrn auf  
seine „erfüllungsgehilfen“ wie Architekt, Fachplaner, 
Fachbauleiter, bauleiter und sachverständige. Fehlen 
diese „erfüllungsgehilfen“, übernehmen die oder der 
Fachhandwerker (z. b. brandschutzdienstleister, trocken-
bauer, installateur) die Verantwortung gemeinsam mit 
dem bauherrn.

§ 54 Entwurfs-  
 verfasser

unter dem Entwurfsverfasser ist der Architekt zu verstehen. 
Fehlt dieser bei kleineren bauvorhaben, dann tritt der 
bauherr, Fachplaner oder Fachhandwerker als entwurfs-
verfasser ein. die Zuständigkeiten sollten geregelt sein.

der Entwurfsverfasser hat die Koordinierungspflicht für 
alle ineinander greifenden gewerke. bei bedarf muss bei 
Fragen des vorbeugenden brandschutzes ein Fachplaner 
brandschutz oder anerkannter brandschutzsachverstän-
diger eingeschaltet werden.

(1) der entwurfsverfasser muss nach sachkunde und er-
fahrung zur Vorbereitung des jeweiligen bauvorhabens 
geeignet sein. er ist für die Vollständigkeit und brauch-
barkeit seines entwurfs verantwortlich. der entwurfsver-
fasser hat dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung 
notwendigen einzelzeichnungen, einzelberechnungen 
und Anweisungen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
entsprechen.

(2) hat der entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche sachkunde und erfahrung, so sind 
geeignete Fachplaner heranzuziehen. diese sind für die 
von ihnen gefertigten unterlagen, die sie zu unterzeichnen 
haben, verantwortlich. Für das ordnungsgemäße inein-
andergreifen aller Fachplanungen bleibt der entwurfs-
verfasser verantwortlich.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)
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§ 55 Unternehmer Wer einen Auftrag zur Planung und Ausführung mit Anfor-
derungen an den vorbeugenden brandschutz annimmt, 
ist auch dafür verantwortlich. die Verpflichtung zur Fort-
bildung unterliegt dem unternehmer.

Wenn er die Sachkunde nicht besitzt, muss ein Fachkun-
diger hinzugezogen werden.

(1) Jeder unternehmer ist für die mit den öffentlich-recht- 
lichen Anforderungen übereinstimmende Ausführung der 
von ihm übernommenen Arbeiten und insoweit für die 
ordnungsgemäße einrichtung und den sicheren betrieb  
der baustelle verantwortlich. er hat die erforderlichen 
nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten 
bauprodukte und bauarten zu erbringen und auf der 
baustelle bereitzuhalten.

(2) Jeder unternehmer hat auf Verlangen der bauauf-
sichtsbehörde für Arbeiten, bei denen die sicherheit der 
Anlage in außergewöhnlichem maße von der besonderen 
sachkenntnis und erfahrung des unternehmers oder von 
einer Ausstattung des unternehmens mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, dass er für diese 
Arbeiten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrich-
tungen verfügt.

§ 56 Bauleiter Bei Sonderbauten werden Fachbauleiter Brandschutz 
vorgeschrieben. ist das der Fall, muss der Fachbauleiter 
brandschutz eine Fachbauleiterbescheinigung brand-
schutz zum Abschluss des Projektes ausstellen.

Alternativ können anerkannte Brandschutzsachver-
ständige für diese Aufgabe herangezogen werden.  
Auf „großbaustellen“ ist eine baubegleitende Prüfung für 
den vorbeugenden brandschutz zu empfehlen.

(1) der bauleiter hat darüber zu wachen, dass die baumaß-
nahme entsprechend den öffentlichrechtlichen Anforde-
rungen durchgeführt wird und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. er hat im rahmen dieser Aufgabe 
auf den sicheren bautechnischen betrieb der baustelle, 
insbesondere auf das gefahrlose ineinandergreifen der 
Arbeiten der unternehmer zu achten. die Verantwortlich- 
keit der unternehmer bleibt unberührt.

(2) der bauleiter muss über die für seine Aufgabe erforder-
liche sachkunde und erfahrung verfügen.

Verfügt er auf einzelnen teilgebieten nicht über die erfor-
derliche sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiter her- 
anzuziehen. diese treten insoweit an die stelle des bau-
leiters. der bauleiter hat die tätigkeit der Fachbauleiter 
und seine tätigkeit aufeinander abzustimmen.

§ 59 Grundsatz Nutzungsänderungen eines Gebäudes  
(umwandlung eines Wohngebäudes in ein gebäude mit 
gewerblicher nutzung) sind genehmigungspflichtige bau-
ten für die kein bestandsschutz gilt.

bei Umbaumaßnahmen ohne Nutzungsänderung kann 
bestandsschutz gewährt werden, wenn nach § 3, nr. 1 
keine gefahren für Leib und Leben (Verkehrssicherungs-
pflicht) von dem bauwerk bzw. den technischen Anlagen 
ausgehen. die Verantwortung für die sicherstellung der 
„Verkehrssicherheit” trägt der bauherr / gebäudebetreiber.

Hinweis: die aufgeführten Paragrafen stehen zum down-
load unter www.is-ArgebAu.de > mbO 2002

(1) die errichtung, Änderung und nutzungsänderung von 
Anlagen bedürfen der baugenehmigung, soweit in den  
§§ 60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt ist.

(2) die genehmigungsfreiheit nach Absatz 1, den §§ 60 
bis 62, 76 und 77 Abs. 1 satz 3 sowie die beschränkung 
der bauaufsichtlichen Prüfung nach §§ 63, 64, 66 Abs. 4 
und 77 Abs. 3 entbinden nicht von der Verpflichtung zur 
einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlichrecht-
liche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen 
die bauaufsichtlichen eingriffsbefugnisse unberührt.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)
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§ 61 Verfahrensfreie 
 Bauvorhaben, 
 Beseitigung von 
 Anlagen

diese Umnutzung betrifft nur eine gleichwertige gefahren-
klasse bei der nutzung. das gilt z. b. nicht bei der umnutzung 
von Wohnraum in eine hotelnutzung. Für eine solche 
umnutzung muss ein bauantrag gestellt werden.

(1) Verfahrensfrei sind 
2. Anlagen der technischen gebäudeausrüstung: 
 a) Abgasanlagen in und an gebäuden sowie freistehende  
 Abgasanlagen mit einer höhe bis zu 10 m, 
 b) solarenergieanlagen und sonnenkollektoren in und  
 an dach- und Außenwandflächen sowie gebäude  
 unabhängig mit einer höhe bis zu 3 m und einer  
 gesamtlänge bis zu 9 m, 
 c) sonstige Anlagen der technischen gebäudeaus- 
 rüstung;

(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der nutzung von  
 Anlagen, wenn 
1. für die neue nutzung keine anderen öffentlich-recht- 
lichen Anforderungen als für die bisherige nutzung in 
betracht kommen oder ...

§ 67 Abweichungen (1) die bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von An-
forderungen dieses gesetzes und aufgrund dieses ge-
setzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung 
und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 
nachbarlichen belange mit den öffentlichen belangen, 
insbesondere den Anforderungen des § 3 Abs. 1 vereinbar 
sind. § 3 Abs. 3 satz 3 bleibt unberührt; [der Zulassung 
einer Abweichung bedarf es auch nicht, wenn bautech-
nische nachweise durch einen Prüfsachverständigen be-
scheinigt werden]. *)

Kommentar zu Abweichungen, siehe auch § 3 Abs. 3,  
seite 11.

*) das Verfahren wird u.u. in dem betreffenden bundes-
land abweichend geregelt.

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung dürfen 
genehmigungsfrei eingebaut werden, wenn das gebäude 
und dessen nutzung nach dem baurecht erstellt wurden. 
die einhaltung der baurechtlichen Anforderungen nach 
den eingeführten technischen baubestimmungen und 
der jeweiligen Landesbauordnung ist dabei eine Voraus-
setzung.

2.1.1 Musterbauordnung - MBO - Fassung November 2002 (Auszüge)
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2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Tabelle 1
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Gebäudeklasse GK 1 (a + b)

Freistehende gebäude ≤ 7 m OKF (≤ 2 nutzungs- 
einheiten und insgesamt ≤ 400 m²) 1) 2) 3)

z. b. einfamilienhaus

z. b. kleines bürogebäude

bei sonderbauten der 
gK 1, z. b. Kindergärten  
gelten besondere 
Anforderungen. 3)

1) nach § 40 werden keine Anforderungen an die Ab-
schottung von Leitungsanlagen, installationsschächten, 
Kanälen und Leitungsanlagen innerhalb von Wohnungen 
und nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² und 
nicht mehr als 2 geschossen gestellt.

2) Für decken zu dachräumen und Flachdächern gelten 
keine besonderen Anforderungen, wenn sich im dach-
raum keine Aufenthaltsräume befinden.

3) in sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. 
details sind den sonderbauordnungen und dem spez. 
brandschutzkonzept, als bestandteil der baugenehmi-
gung, zu entnehmen.

4) unterschiedliche Anforderungen je nach bundesland 
sind möglich.

bei F 30 trennwänden von nutzungseinheiten, 
z. b. büro oder Praxisnutzung, müssen bei 
Wanddurchführungen elektroabschottungen in 
der geforderten Feuerwiderstandsdauer von 
30 minuten eingebaut werden.

Hinweis: 
nach § 40 werden keine Anforderungen an die 
Abschottung von Leitungsanlagen der gK 1 
und 2 bei decken gestellt. bei mehrfamilien-
häusern (> 1 We) bestehen Anforderungen an 
den schallschutz.

elektrodurchführungen mit Anforderungen an 
den rauchdichten Verschluss der restquer-
schnitte mit nichtbrennbaren baustoffen

2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Gebäudeklasse 1
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z. b. reihenhäuser 6)

z. b. doppelhaushälfte 6)

elektroabschottungen in F 60/F 90 bauteilen 
mit Anforderungen in der geforderten Feuer-
widerstandsdauer von 60/90 minuten

Gebäudeklasse GK 2

gebäude ≤ 7 m OKF (≤ 2 nutzungseinheiten und insge- 
samt ≤ 400 m²) 1) 2) 3)

1) nach § 40 werden keine Anforderungen an die Ab-
schottung von Leitungsanlagen, installationsschächten, 
Kanälen und Leitungsanlagen innerhalb von Wohnungen 
und nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² und 
nicht mehr als 2 geschossen gestellt.

2) Für decken zu dachräumen und Flachdächern gelten 
keine besonderen Anforderungen, wenn sich im dach-
raum keine Aufenthaltsräume befinden.

3) in sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. 
details sind den sonderbauordnungen und dem spez. 
brandschutzkonzept, als bestandteil der baugenehmi-
gung, zu entnehmen.

5) Abschottungen für F 60 bauteile sind zur Zeit im markt 
nicht verfügbar, deshalb Abschottungen für F 90 bauteile 
einbauen.

6) innerhalb von Wohnungen/nutzungseinheiten sind 
keine Abschottungen erforderlich.

    G  = gebäudetrennwand mbO § 30, F 60/F 90, 5)

bei F 30 trennwänden von nutzungseinheiten, 
z. b. büro oder Praxisnutzung, müssen bei 
Wanddurchführungen elektroabschottungen 
eingebaut werden.

Hinweis: 
nach § 40 werden keine Anforderungen an die 
Abschottung von Leitungsanlagen der gK 1 
und 2 bei decken gestellt. bei mehrfamilien-
häusern (> 1 We) bestehen Anforderungen an 
den schallschutz.

elektrodurchführungen mit Anforderungen an 
den rauchdichten Verschluss der restquer-
schnitte mit nichtbrennbaren baustoffen

2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Gebäudeklasse 2
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Gebäudeklasse GK 3

sonstige gebäude ≤ 7 m OKF 1) 2) 3)

z. b. mehrfamilienhaus oder bürogebäude 6)

1) nach § 40 werden keine Anforderungen an die Ab-
schottung von Leitungsanlagen, installationsschächten, 
Kanälen und Leitungsanlagen innerhalb von Wohnungen 
und nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² und 
nicht mehr als 2 geschossen gestellt.

2) Für decken zu dachräumen und Flachdächern gelten 
keine besonderen Anforderungen, wenn sich im dach-
raum keine Aufenthaltsräume befinden.

3) in sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. 
details sind den sonderbauordnungen und dem spez. 
brandschutzkonzept, als bestandteil der baugenehmi-
gung, zu entnehmen.

4) in bayern, hamburg und hessen gelten F 30 Anforde-
rungen für tragende bauteile im Kellergeschoss (Wände 
und decken). Leitungsabschottungen in F 30 bauteilen 
müssen mit Anforderungen an den brandschutz ausge-
führt werden.

6) innerhalb von Wohnungen/nutzungseinheiten sind 
keine Abschottungen erforderlich.

elektroabschottungen in F 60/F 90 bauteilen 
mit Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer von 60 / 90 minuten

elektroabschottungen in F 30 bauteilen mit 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
von 30 minuten

 FT  = Flurtrennwand von notwendigen Fluren und  
   Ausgängen ins Freie mbO § 36 (4), F 30
   RT = raumabschließende trennwand einer   
   nutzungseinheit, mbO § 29, F 30

 notwendiger Flur

 notwendiger treppenraum

 i 30- bis i 90-Kanal oder F 30- bis F 90-unter- 
 decken je nach Anforderungen der mLAr 2005 /  
 LAr / rbALei und den bauordnungen

2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Gebäudeklasse 3
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Gebäudeklasse GK 4

gebäude ≤ 13 m OKF (nutzungseinheiten mit jeweils 
nicht mehr als ≤ 400 m²) 1) 2) 3)

1) nach § 40 werden keine Anforderungen an die Ab-
schottung von Leitungsanlagen, installationsschächten, 
Kanälen und Leitungsanlagen innerhalb von Wohnungen 
und nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² und 
nicht mehr als 2 geschossen gestellt.

2) Für decken zu dachräumen und Flachdächern gelten 
keine besonderen Anforderungen, wenn sich im dach-
raum keine Aufenthaltsräume befinden.

3) in sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. 
details sind den sonderbauordnungen und dem spez. 
brandschutzkonzept, als bestandteil der baugenehmi-
gung, zu entnehmen.

5) Abschottungen für F 60 bauteile sind zur Zeit im markt 
nicht verfügbar, deshalb Abschottungen für F 90 bauteile 
einbauen.

6) innerhalb von Wohnungen/nutzungseinheiten sind 
keine Abschottungen erforderlich.

z. b. mehrfamilienhaus oder bürogebäude 6)

2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Gebäudeklasse 4

elektroabschottungen in F 60/F 90 bauteilen 
mit Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer von 60 / 90 minuten

elektroabschottungen in F 30 bauteilen mit 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
von 30 minuten

 FT  = Flurtrennwand von notwendigen Fluren und  
   Ausgängen ins Freie mbO § 36 (4), F 30
   RT = raumabschließende trennwand einer   
   nutzungseinheit, mbO § 29, F 90

 notwendiger Flur

 notwendiger treppenraum

 i 30- bis i 90-Kanal oder F 30- bis F 90-unter- 
 decken je nach Anforderungen der mLAr 2005 /  
 LAr / rbALei und den bauordnungen
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2.1.2 Anforderungen an Leitungsdurchführungen der Musterbauordnung  
 (MBO 2002) Gebäudeklasse 5

Gebäudeklasse GK 5

sonstige gebäude ≤ 22 m OKF 1) 2) 3) 
und sonderbauten z. b. 
– hotels 
– Versammlungsstätten 
– sportstätten 
– schulen 
– Krankenhäuser 
– hochhäuser ≥ 22 m

z. b. mehrfamilienhaus oder bürogebäude 6)Hinweis für 
Sonderbauten: 
bei  sonderbauten sind 
die Vorgaben der sonder-
bauordnungen und des 
brandschutzkonzeptes 
zu beachten.
(siehe auch Ausführungen 
im Kommentar zur 
mLAr 2005/LAr/rbALei)

1) nach § 40 werden keine Anforderungen an die Ab- 
schottung von Leitungsanlagen, installationsschächten, 
Kanälen und Leitungsanlagen innerhalb von Wohnungen 
und nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² und 
nicht mehr als 2 geschossen gestellt.

2) Für decken zu dachräumen und Flachdächern gelten 
keine besonderen Anforderungen, wenn sich im dach-
raum keine Aufenthaltsräume befinden.

3) in sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. 
details sind den sonderbauordnungen und dem spez. 
brandschutzkonzept, als bestandteil der baugenehmi-
gung, zu entnehmen.

6) innerhalb von Wohnungen/nutzungseinheiten sind 
keine Abschottungen erforderlich.

elektroabschottungen in F 60/F 90 bauteilen 
mit Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer von 60 / 90 minuten

elektroabschottungen in F 30 bauteilen mit  
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
von 30 minuten

 FT  = Flurtrennwand von notwendigen Fluren und  
   Ausgängen ins Freie mbO § 36 (4), F 30
   RT = raumabschließende trennwand einer   
   nutzungseinheit, mbO § 29, F 90

 notwendiger Flur

 notwendiger treppenraum

 i 30- bis i 90-Kanal oder F 30- bis F 90-unter- 
 decken je nach Anforderungen der mLAr 2005 /  
 LAr / rbALei und den bauordnungen
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2.2  Abweichungen der Landesbauordnungen

entsprechend der baurechtlichen Einführung der Landes-
bauordnungen sind z.Zt. noch nicht alle Landesbauord-
nungen auf die systematik der mbO 2002 umgestellt.

eine umstellung erfolgte in allen bundesländern (siehe 
auch tabelle 2, seite 24) mit Ausnahme von

– Nordrhein-Westfalen  
– Niedersachsen

in niedersachsen liegen die entwürfe bereits vor, so dass 
mit einer mittelfristigen umstellung zu rechnen ist.

die umstellung nordrhein-Westfalen ist noch nicht er-
kennbar. 

die wesentlichen Änderungen durch die mbO 2002 ergeben 
sich durch einführung des erforderlichen Brandschutz-
konzeptes bei sonderbauten. die Anforderungen des 
brandschutzkonzeptes sind bei den bauausführungen 
zwingend zu beachten. das brandschutzkonzept ist be-

download der laufenden 
Aktualisierung inkl. Ab-
weichungen unter  
www.MLPartner.de > 
News > MLAR 2005 / LAR/
RbALei 

standteil der baugenehmigung.

Auf grundlagen der mbO 2002 müssen alle F 30 bauteile 
mit klassifizierten Abschottungen abgeschottet werden, 
z.b. mit den rockwool systemabschottungen:

– conlit 150 u für geschlossene brennbare rohrsysteme  
 (z.b. trinkwasser, heizung, gase) 
– rockwool 800 für geschlossene nichtbrennbare   
 rohrsysteme (z.b. trinkwasser, heizung, gase) 
– conlit Pyrostat uni für geschlossene systeme   
 (z.b. Kälteleitungen mit diffussionshemmenden   
 dämmstoffen A1/A2/b1/b2)

Alternativ sind Abschottungen nach den erleichterungen 
der mLAr / LAr / rbALei, Abschnitt 4.2 und 4.3 möglich.

die Anwendung der rockwool systemlösungen für  
Leitungsanlagen sind in Kapitel 3 dargestellt.

einführungsstand der mLAr 11/2005 in der bundesrepublik - übersicht

Einführungsstand der MLAR 11/2005 in der  
Bundesrepublik:
- in nordrhein-Westfalen ist die mLAr 03/2000 grund- 
 lage der baurechtlichen einführung
- in niedersachsen wurden die mLAr 2005 ohne   
 Abschnitt 4.2 „erleichterungen bei feuerhemmenden  
 Wänden“ bauaufsichtlich eingeführt.

Bundesland
baurechtliche 
Einführung

Art der Einführung
Grundlage der  

Einführung
Abweichung 
vom Muster

Baden-Württemberg 01.01.2007 Bekanntmachung der LTB vom 29.11.2006 MLAR 11/2005 ja

Bayern 01.01.2008 Bekanntmachung der LTB vom 27.11.2007 MLAR 11/2005 nein

Berlin 29.12.2006
Amtsblatt von Berlin vom 29.12.2006
„Muster-Einführung“

MLAR 11/2005 nein

Brandenburg 06.12.2006
Amtsblatt von Brandenburg vom 06.12.2006  
„Muster-Einführung“

MLAR 11/2005 ja

Bremen 01.01.2007 Bekanntmachung der LTB Fassung 02/2006 MLAR 11/2005 nein

Hamburg 26.01.2007 Bekanntmachung der LTB vom 01.11.2006 MLAR 11/2005 ja

Hessen 04.12.2006 Bekanntmachung der LTB vom 04.12.2006 MLAR 11/2005 nein

Mecklenburg-Vorp. 30.08.2006 Bekanntmachung der LTB am 29.08.2006 MLAR 11/2005 ja

Niedersachsen 07.02.2007 Bekanntmachung der LTB am 10.01.2007 (Ministerialblatt) MLAR 11/2005 ja

Nordrhein-Westfalen 20.08.2001 Bekanntmachung der LTB vom 20.08.2001 (Ministarialblatt) MLAR 03/2000
Fassung 
03/2000

Rheinland-Pfalz 01.02.2006 Bekanntmachung der LTB Fassung 02/2006 MLAR 11/2005 ja

Saarland 30.04.2008 Bekanntmachung der LTB Fassung 02/2008 MLAR 11/2005 nein

Sachsen 26.06.2006 Bekanntmachung der LTB 31.05.2006 (Ministerialblatt) MLAR 11/2005 ja

Sachsen-Anhalt 1. Quartal 2007 Bekanntmachung der LTB im 1.Quartal 2007 MLAR 11/2005 nein

Schleswig-Holstein 29.05.2007 Bekanntmachung der LTB Fassung 02/2006 MLAR 11/2005 nein

Thüringen 01.08.2007 Bekanntmachung der LTB Fassung 09/2008 MLAR 11/2005 nein
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2.2.1 Wesentliche Abweichungen der baurechtlich eingeführten Landes- 
 bauordnungen zur MBO 2002 Tabelle 2
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2.3  Anforderungen der Eingeführten Technischen Baubestimmungen (ETB)

Musterliste der „Eingeführten Technischen Baubestim-
mungen“ (Auszug) - Fassung märz 2011 -

Die Liste der Technischen Baubestimmungen enthält 
technische Regeln für die Planung, Bemessung und 
Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, deren 
Einführung als Technische Baubestimmungen auf der 
Grundlage des § 3 Abs. 3 MBO erfolgt. Technische Bau-
bestimmungen sind allgemein verbindlich, da sie nach  
§ 3 Abs. 3 MBO beachtet werden müssen.

es werden nur die technischen regeln eingeführt, die zur 
erfüllung der grundsatzanforderungen des bauordnungs-
rechts unerlässlich sind. die bauaufsichtsbehörden sind 
allerdings nicht gehindert, im rahmen ihrer entscheidun-
gen zur Ausfüllung unbestimmter rechtsbegriffe auch 
auf nicht eingeführte, allgemein anerkannte regeln der 
technik zurückzugreifen.

die technischen regeln für bauprodukte werden nach § 17 
Abs. 2 (mbO) in der bauregelliste A bekannt gemacht. 

Teil I: Technische Regeln für die Planung, Bemessung 
und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile

inhalt:

1 technische regeln zu Lastannahmen und   
 grundlagen der tragwerksplanung

2  technische regeln zur bemessung und zur   
 Ausführung

2.1 grundbau

2.2 mauerwerksbau

2.3 beton-, stahlbeton- und spannbetonbau

2.4 metallbau

2.5 holzbau

2.6 bauteile

2.7 sonderkonstruktionen

3 technische regeln zum brandschutz

4 technische regeln zum Wärme- und zum   
 schallschutz

4.1 Wärmeschutz

4.2 schallschutz

5 technische regeln zum bautenschutz

5.1 schutz gegen seismische einwirkungen

5.2 holzschutz

6 technische regeln zum gesundheitsschutz

7 technische regeln als Planungsgrundlagen

in den „Eingeführten Technischen Baubestimmungen“ 
(ETB) sind die technischen richtlinien und normen auf-
geführt, die bei erstellung des brandschutzkonzeptes, 
bei der Planung und bei der installation zu beachten sind. 
in bezug auf Leitungsanlagen (elektro, heizung, sanitär, 
gase) müssen insbesondere die regeln zu den einge-
führten technischen baubestimmungen (etb) Abschnitt 3 
„brandschutz“ und die mit geltenden regeln, z. b „Wärme- 
und schallschutz“, beachtet werden.

Auf eine darstellung der detaillisten wurde verzichtet, da 
diese etb´s einer laufenden Aktualisierung unterliegen.

die aktuelle Liste und der 
einführungsstand können 
aktuell unter  
www.is-ArgebAu.de > 
baurecht betrachtet und 
heruntergeladen werden.
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2.4 Anforderungen der Leitungsanlagen-Richtlinien (MLAR 2005 / LAR /  
 RbALei) und Lösungsempfehlungen für eine praxisgerechte Planung  
 (Auszüge Elektro)

die muster-Leitungsanlagen-richtlinie beschreibt im 
wesentlichen die Anforderungen, die an Leitungsanlagen 
in Flucht- und rettungswegen, bei der durchführung in 
Wände und decken, sowie an den Funktionserhalt von 
elektrischen Leitungen gestellt werden.

Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in 
Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren und in  
offenen Gängen vor Gebäudeaußenwänden

3.1 Grundlegende Anforderungen

3.1.1 gemäß § 40 Abs. 2 mbO sind Leitungsanlagen in

a) notwendigen treppenräumen gemäß § 35 Abs. 1 mbO, 
b) räumen zwischen notwendigen treppenräumen und  
 Ausgänge ins Freie gemäß § 35 Abs. 3 satz 3 mbO und 
c) notwendigen Fluren gemäß § 36 Abs. 1 mbO

nur zulässig, wenn eine nutzung als rettungsweg im 
brandfall ausreichend lang möglich ist. diese Voraus-
setzung ist erfüllt, wenn die Leitungsanlagen in diesen 
räumen den Anforderungen der Abschnitte 3.1.2 bis 3.5.6 
entsprechen.

3.1.2 Leitungsanlagen dürfen in tragende, aussteifende 
oder raumabschließende bauteile sowie in bauteile von in-
stallationsschächten und -kanälen nur so weit eingreifen, 
dass die erforderliche Feuerwiderstandsdauer erhalten 
bleibt.

3.2  Elektrische Leitungsanlagen 

3.2.1  1elektrische Leitungen müssen ... 
a) einzeln oder nebeneinander angeordnet voll eingeputzt, 
b) in schlitzen von massiven bauteilen, die mit mindestens  
 15 mm dickem mineralischem Putz auf nichtbrenn- 
 barem Putzträger oder mit mindestens 15 mm dicken  
 Platten aus mineralischen baustoffen verschlossen  
 werden,  
c) innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wänden  
 in Leichtbauweise, jedoch nur Leitungen, die aus - 
 schließlich der Versorgung der in und an der Wand be- 
 findlichen elektrischen betriebsmitteln dienen,  
d) in installationsschächten und -kanälen nach Abschnitt 3.5, 
e) über unterdecken nach Abschnitt 3.5,  
f) in unterflurkanälen nach Abschnitt 3.5 oder  
g) in systemböden (siehe hierzu die richtlinie über brand- 
 schutztechnische Anforderungen an systemböden)  
 verlegt werden.  

2sie dürfen offen verlegt werden, wenn sie  

a) nichtbrennbar sind (z. b. Leitungen nach din en 60702-1  
 Vde 0284 teil 1:2002-11),  
b) ausschließlich der Versorgung der räume und Flure  
 nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder 
 (Fortsetzung seite 27)

2.4.1 Zu Abschnitt 3 der MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagen in Flucht- und  
 Rettungswegen

downloadmöglichkeit der 
muster-Leitungsanlagen-
richtlinie unter 
www.is-ArgebAu.de > 
mbO 2002

die restwanddicke hinter schlitzen und einbauten, z. b.  
e-schrank oder Verteiler, schränken von Feuerlöschein-
richtungen oder Fußbodenheizungsverteilern muss die 
geforderte Feuerwiderstandsdauer der Wand erfüllen. 
bei bedarf ist der Wandabschnitt durch geeignete bau-
teile auf basis der din 4102-4 oder durch zugelassene 
Produkte entsprechend zu verbessern.

bei der Verlegung von elektrischen Leitungen ist darauf 
zu achten, dass alle brandlasten von elektrischen Leitun-
gen, die nicht zum betrieb des Flucht- und rettungs-
weges nach Abschnitt 3.1.1 der mLAr 2005 / LAr / rbALei 
erforderlich sind, wie unter a) bis g) beschrieben, brand-
schutztechnisch zu kapseln sind (siehe auch übersicht-
stabelle 3, seite 28-30).

bei elektrischen Leitungstrassen, die vor der baurecht-
lichen einführung der mLAr 1998 vor dem Jahr 2000 
montiert wurden, gilt die maximal zulässige brandlast 
von 7 kWh/m² bezogen auf die grundfläche des jeweils 
betroffenen Flucht- und rettungsweges als bestands-
schutz. nachbelegungen sind entsprechend den Vorgaben 
der mLAr 2005 / LAr / rbALei, Abschnitt 3.2.1 ff. auszu-
führen.
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c) Leitungen mit verbessertem brandverhalten in notwen- 
 digen Fluren von gebäuden der gebäudeklassen 1 bis 3,  
 deren nutzungseinheiten eine Fläche von jeweils 200 m²  
 nicht überschreiten und die keine sonderbauten sind.  

3Außerdem dürfen in notwendigen Fluren einzelne kurze 
stichleitungen offen verlegt werden. 4Werden für die offene 
Verlegung nach satz 2 elektro-installationskanäle oder 
-rohre (siehe din en 50085-1 (Vde 0604 teil 1:1998-04) 
und din en 50086-1 (Vde 0605 teil 1:1994-05)) verwendet, 
so müssen diese aus nichtbrennbaren baustoffen bestehen.

schutzzielbetrachtung bei notwendigen Fluren 
A) = Abschottungen (siehe tabelle 3 A bis 3 c) 
S) = stichleitungen nach Abschnitt 3.2.1 der mLAr 2005 / 
 LAr/ rbALei, satz 3
 (Quelle: Kommentar zur mLAr / LAr / rbALei der  
 Autoren Lippe / Wesche / rosenwirth / reinsema)

definition notwendige treppenräume und räume  
zwischen notwendigen treppenräumen und Ausgänge ins 
Freie (Qualität der Abschottungen für Kabelanlagen siehe 
tabelle 1, seite 17)

definition notwendiger Flur mit übergang zu notwendigen  
treppenräumen (Qualität der Abschottungen für Kabelan-
lagen siehe tabelle 1, seite 17)

in den folgenden übersichtstabellen 3 A bis 3 c werden 
die zulässigen Verlegearten in Flucht- und rettungswe-
gen als übersichtstabelle beschrieben.

Alle weiten Ausführungen zur Verlegung von elektrischen 
Leitungen inkl. der Verwendung von installationskanälen, 
unterdecken, systemböden usw. können der mLAr 2005 / 
LAr / rbALei Abschnitt 3.2 und 3.5, der systemböden-
richtlinie und dem Kommentar zur mLAr / LAr / rbALei 
der Autoren Lippe / Wesche / rosenwirth / reinsema ent-
nommen werden.

2.4.1 Zu Abschnitt 3 der MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagen in Flucht- und 
 Rettungswegen
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2.4.1 Zu Abschnitt 3 der MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagen in Flucht- und  
 Rettungswegen

Anforderungen an die brandschutztechnische Kapselung von elektrischen Leitungstrassen  
nach Abschnitt 3.2.1 der MLAR 2005 / LAR / RbALei Tabelle 3 A

1) nur mit genehmigung der unteren baubehörde (siehe Zulassung AbZ)
der Kabelbandage/Kabelbeschichtung.
2) bei offener Verlegung unterhalb der klassifizierten unterdecke gilt 
die darstellung „offene Verlegung“ und Fußnote 1).
3) bei offener Verlegung außerhalb des klassifizierten installations- 
kanals gilt die darstellung „offene Verlegung“ und Fußnote 1).

A) Ausführung der Kabel-/Kombiabschottungen siehe Kapitel 2.4.2 
„Abschottungen von elektrischen Leitungen“ und Kapitel 3.0 „rock-
wool systemlösungen“.
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2.4.1 Zu Abschnitt 3 der MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagen in Flucht- und  
 Rettungswegen

Anforderungen an die brandschutztechnische Kapselung von elektrischen Leitungstrassen  
nach Abschnitt 3.2.1 der MLAR 2005/LAR/RbALei Tabelle 3 B

A) Ausführung der Kabel-/Kombiabschottungen siehe Kapitel 2.4.2 
„Abschottungen von elektrischen Leitungen“ und Kapitel 3.0 „rock-
wool systemlösungen“
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Anforderungen an die brandschutztechnische Kapselung von elektrischen Leitungstrassen  
nach Abschnitt 3.2.1 der MLAR 2005 / LAR / RbALei Tabelle 3 C

A) Ausführung der Kabel-/Kombiabschottungen siehe Kapitel 2.4.2 
„Abschottungen von elektrischen Leitungen“ und Kapitel 3.0 „rock-
wool systemlösungen“

© mL 2007

2.4.1 Zu Abschnitt 3 der MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagen in Flucht- und  
 Rettungswegen
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Führung von Leitungen durch bestimmte Wände und 
Decken

nach mbO § 40 (1) mbO 2002 dürfen Leitungen durch 
brandwände nach § 30 mbO 2002, durch Wände nach § 29 
mbO 2002, treppenraumwände, Wände von räumen nach 
§ 35 mbO 2002 sowie durch trennwände und decken, mit 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (F 30 bis F 90), 
nur hindurchgeführt werden, wenn eine übertragung von 
Feuer und rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen 
hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht für decken inner-
halb von Wohnungen. diese Voraussetzungen sind erfüllt, 
wenn die Leitungsdurchführungen den Anforderungen 
der Abschnitte 4.1 bis 4.3 entsprechen.

in der MBO und „F 30 Ländern“ (siehe Kapitel 2.1, seite  
8 -16 und tabelle 1, seite 17) werden Anforderungen an 
die durchführungen bei F 30- bis F 90-bauteile gestellt. 
Zur Abschottung von elektrischen Leitungsanlagen müs-
sen Abschottungen in der Qualität s 30 bis s 90 eingebaut 
werden. dies wird durch die rockwool systemlösungen 
für den elektrobereich erreicht:
– der conlit Kabel- und Kombiabschottungen 
 s 30 bis s 90
– als bauteilschott oder 
– mit dem conlit Penetration board

4.1 Grundlegende Anforderungen

4.1.1 gemäß § 40 Abs. 1 mbO dürfen Leitungen durch 
raumabschließende bauteile, für die eine Feuerwider-
standsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine brandausbreitung ausreichend lang 
nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen ge-
troffen sind; dies gilt nicht für decken   

a) in gebäuden der gebäudeklassen 1 und 2,  
b) innerhalb von Wohnungen,  
c) innerhalb derselben nutzugseinheit mit nicht mehr  
 als insgesamt 400 m² in nicht mehr als zwei geschossen.  
diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Leitungs- 
durchführungen den Anforderungen der Abschnitte 4.1 
bis 4.3 entsprechen. 

4.1.2 die Leitungen müssen  

a) durch Abschottungen geführt werden, die mindestens  
 die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie  
 die raumabschließenden bauteile oder  
b) innerhalb von installationsschächten oder -kanälen  
 geführt werden, die - einschließlich der Abschlüsse  
 von Öffnungen - mindestens die gleiche Feuerwider 
 standsfähigkeit aufweisen wie die durchdrungenen  
 raumabschließenden bauteile und aus nichtbrenn- 
 baren baustoffen bestehen.  

4.1.3 der mindestabstand zwischen Abschottungen, instal- 
lationsschächten oder -kanälen sowie der erforderliche 
Abstand zu anderen durchführungen (z. b. Lüftungs- 
leitungen) oder anderen Öffnungsverschlüssen (z. b.  
Feuerschutztüren) ergibt sich aus den bestimmungen 
der jeweiligen Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeits-
nachweise; fehlen entsprechende Festlegungen, ist ein 
Abstand von mindestens 50 mm erforderlich. 

Die Abstandsregelungen sind zwingend zu beachten. Es 
gilt immer der größte Abstand zwischen den Durchfüh-
rungen auf Grundlage der ABP bzw. ABZ. Fehlt ein Ab-
standsmaß, dann wird dieses durch die 50 mm Regelung 
der MLAR / LAR / RbALei ersetzt. Die Seite 37 gibt einen 
Überblick über die Anwendung der Abstandsregeln.

2.4.2 Zu Abschnitt 4 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch-
 führungen – Allgemeine Anforderungen

2.4.2 Zu Abschnitt 4.1 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurchführungen

Wichtige Hinweise:
- zu den mindestabständen von Abschottungen bei all- 
 gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ):
 in neu ausgestellten Zulassungen werden mindestab- 
 stände zu „Fremden Abschottungen“ im Verwendbar- 
 keitsnachweis angegeben. in dem Fall ist das maß a  
 entsprechend der Anwendungsauflage umzusetzen.  
 Für das maß b gilt ≥ 200 mm.

- die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der  
 elektroabschottungen s 30 bis s 90 können der tabelle 1,  
 seite 17 entnommen werden.
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schematische darstellung von Abschottungsvarianten in „sammeldurchführungen“

Klassifizierte Abschottungen nach MLAR / LAR / RbALei, 
Abschnitt 4.1 sind:

– r 30 bis r 120 rohrabschottungen 
– s 30 bis s 120 Kabelabschottungen und Kombischotts 
– i 30 bis i 90 installationsschachtdurchführungen 
– L 30 bis L 90 Lüftungskanaldurchführungen 
– K 30 bis K 90 brandschutzklappen  
 (mit/ohne Zusatz 18017)

bei klassifizierten Abschottungen ist im brandfall sicher- 
gestellt, dass auf der dem brand gegenüberliegenden 
seite keine temperaturerhöhungen von mehr als 180 °c 
an einem Punkt und 140 °c im durchschnitt auftreten. 
dadurch werden sekundärbrände sicher vermieden. die 
Abstandsregeln ergeben sich i.d.r. aus den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ) bzw. den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (AbP).

Wichtige Hinweise: 
bei den rockwool Abschottungssystemen wurde weitest 
gehend (bis auf wenige Ausnahmen) ein Abstand a ≥ 0 mm 
zwischen den Abschottungen im AbZ / AbP nachgewiesen, 
was in der Praxis zu einer reduzierung der schacht- und 
durchbruchsgrößen führt.

Bei Kabelverlegungen werden in den VDE-Regelwerken 
zu spezifischen Anforderungen Mindestabstände von 
Kabeltrassen vorgegeben um eine Häufung und erhöhte 
Erwärmung bzw. gegenseitige Beeinflussung zu vermei-
den, siehe z. B. VDE 0100, VDE 0298-4 und VDE 0100-410.

Die Mindestabstände aus Sicht der VDE-Regelwerke 
sind gemäß spezifischen elektrotechnischen Randbe-
dingungen durch den Fachplaner vorzugeben.

2.4.2 Zu Abschnitt 4.1 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch- 
 führungen mit geprüften und zugelassenen Durchführungen 
 (ABP / ABZ)

Wichtige Hinweise:
- zu den mindestabständen von Abschottungen bei all- 
 gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ):
 in neu ausgestellten Zulassungen werden mindestab- 
 stände zu „Fremden Abschottungen“ im Verwendbar- 
 keitsnachweis angegeben. in dem Fall ist das maß a  
 entsprechend der Anwendungsauflage umzusetzen.  
 Für das maß b gilt ≥ 200 mm.
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2.4.2 Zu Abschnitt 4.2 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch-
 führungen durch feuerhemmende Wände nach den Erleichterungen  
 der MLAR / LAR / RbALei

4.2 Erleichterungen für die Leitungsdurchführung  
durch feuerhemmende Wände  

Abweichend von Abschnitt 4.1.2 dürfen durch feuerhemmen- 
de Wände – ausgenommen solche notwendiger treppen-
räume und räume zwischen notwendigen treppenräumen 
und den Ausgängen ins Freie –  

a) elektrische Leitungen,   
b) rohrleitungen aus nichtbrennbaren baustoffen – auch  
 mit brennbaren rohrbeschichtungen bis 2 mm dicke -  

geführt werden, wenn der raum zwischen den Leitungen 
und dem umgebenden bauteil aus nichtbrennbaren bau-
stoffen mit nichtbrennbaren baustoffen oder mit im 
brandfall aufschäumenden baustoffen vollständig aus-
gefüllt wird. bei Verwendung von mineralfasern müssen 
diese eine schmelztemperatur von mindestens 1000 °c 
aufweisen. bei Verwendung von aufschäumenden dämm- 
schichtbildnern und von mineralfasern darf der Abstand 
zwischen  der Leitung und dem umgebenden bauteil 
nicht mehr als 50 mm betragen.

mindestbauteildicke im bereich der Abschottung s ≥ 60 mm  
in Anlehnung an Abschnitt 4.3 der mLAr/LAr/rbALei zu  
den feuerhemmenden Wänden gehören, z. b. 
– Flurtrennwände in Obergeschossen 
– trennwände zwischen beherbergungsräumen  
 (hotelzimmer) 
– trennwände feuerhemmend gem. bauordnung/sonder- 
 bauverordnung und gem. brandschutzkonzept

durchführbare Leitungen ohne mindestabstand unter- 
einander: 
A)  nichtbrennbare rohre (außer Alu/glas) 
 –  ohne durchmesserbegrenzung 
 –  ohne dämmung 
B) nichtbrennbare rohre (außer Alu/glas) 
 –  ohne durchmesserbegrenzung 
 –  mit nichtbrennbarer dämmung, schmelzpunkt  
  > 1000 °c, z. b. conlit 150 u, rockwool 800 
C)  elektrobündel bis max. d ≤ 100 mm durchmesser oder 
 Kabeltrassen in beliebiger breite

restverschluss in bauteil/beplankungsdicke mind. 60 mm: 
M/G  =  mörtel oder gips als mineralischer baustoff 
V = mineralfaserwolle/-dämmung, schmelzpunkt  
  > 1000 °c oder im brandfall aufschäumende  
  baustoffe max. spaltbreite 50 mm umlaufend,  
  z. b. conlit-Kit

Die Erleichterungen gelten nicht für feuerhemmende 
Wände von notwendigen Treppenräumen und Räumen 
zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen 
ins Freie.

Zur Abschottung dieser Wände stehen die Rockwool 
Systemlösungen S 30 bis S 90 zur Verfügung (siehe  
Kapitel 3).
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2.4.2 Zu Abschnitt 4.3 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch-
 führungen nach den Erleichterungen der MLAR / LAR / RbALei  
 Abschnitt 4.3.1 bis 4.3.3 – Einzelleitungen ohne Dämmung

4.3 Erleichterungen für einzelne Leitungen

4.3.1 einzelne Leitungen ohne dämmung in gemeinsamen 
durchbrüchen für mehrere Leitungen

Abweichend von Abschnitt 4.1 dürfen einzelne  

a) elektrische Leitungen,  
b) rohrleitungen mit einem Außendurchmesser bis 160 mm  
 aus nichtbrennbaren baustoffen - ausgenommen  
 Aluminium und glas -, auch mit beschichtung aus  
 brennbaren baustoffen bis zu 2 mm dicke,  
c) rohrleitungen für nichtbrennbare medien und instal- 
 lationsrohre für elektrische Leitungen mit einem  
 Außendurchmesser bis 32 mm aus brennbaren bau 
 stoffen, Aluminium oder glas 

über gemeinsame durchbrüche durch die Wände und  
decken geführt werden.  dies gilt nur, wenn  

a) der lichte Abstand der Leitungen untereinander bei  
 Leitungen nach satz 1 buchstaben a und b mindestens  
 dem einfachen, nach satz 1 buchstabe c mindestens  
 dem fünffachen des größeren Leitungsdurchmessers  
 entspricht,  
b)  der lichte Abstand zwischen einer Leitung nach satz 1  
 buchstabe c und einer Leitung nach satz 1 buchstaben  
 a oder b mindestens dem größeren der sich aus der  
 Art und dem durchmesser der beiden Leitungen er- 
 geben den Abstandsmaße (satz 2 buchstabe a) ent- 
 spricht,  
c) die feuerbeständige Wand oder decke eine dicke von  
 mindestens 80 mm, die hochfeuerhemmende Wand  
 oder decke eine dicke von mindestens 70 mm, die  
 feuerhemmende Wand oder decke eine dicke von  
 mindestens 60 mm hat und 
d) der raum zwischen den Leitungen und den umgeben- 
 den bauteilen mit Zementmörtel oder beton in der vor- 
 genannten mindestbauteildicke vollständig ausgefüllt  
 wird.

4.3.2 einzelne Leitungen ohne dämmung in jeweils eigenen 
durchbrüchen oder bohröffnungen

Abweichend von Abschnitt 4.1 gelten die Vorgaben des 
Abschnitts 4.3.1. es genügt jedoch, den raum zwischen 
der Leitung und dem umgebenden bauteil oder hüllrohr 
aus nichtbrennbaren baustoffen mit baustoffen aus mineral-
fasern oder mit im brandfall aufschäumenden baustoffen 
vollständig zu verschließen. der lichte Abstand zwischen 
der Leitung und dem umgebenden bauteil oder hüllrohr 
darf bei Verwendung von baustoffen aus mineralfasern 
nicht mehr als 50 mm, bei Verwendung von im brandfall 
aufschäumenden baustoffen nicht mehr als 15 mm be-
tragen. die mineralfasern müssen eine schmelztempe-
ratur von mindestens 1 000 °c aufweisen. 

der Verschluss von Restquerschnitten um die Leitungen 
kann nach den erleichterungen Abschnitt 4.3.1 bis 4.3.4 
erfolgen mit:
– Mineralfasern, Schmelzpunkt > 1000 °C, maximale  
 spaltbreite 50 mm, z. b. conlit 150 u
 Wichtiger Hinweis: Wird in Kernbohrungen lose rock- 
 wool mineralwolle, schmelzpunkt > 1000 °c benutzt,  
 dann muss zur erreichung der rauchdichtheit eine  
 stirnseitige beschichtung mit einem im brandfall auf 
 schäumenden baustoff erfolgen, z. b. conlit Kit
– Im Brandfall aufschäumenden Baustoffen  
 (keine brandschutzschäume) mit einer maximalen  
 spaltbreite von 15 mm, z. b. conlit Kit 
Es gelten folgende Mindestbauteildicken:

Abschottungen nach den „Erleichterungen“ der MLAR / 
LAR / RbALei, Abschnitt 4.3 sind:

–  einzelrohrdurchführungen durch F 30 bis F 90 bauteile
–  einzelkabeldurchführungen durch F 30 bis F 90 bauteile

bei Abschottungen nach den erleichterungen muss der 
Fachplaner und installateur durch bauliche maßnahmen 
dafür sorge tragen, dass keine sekundärbrände durch 
eine zu hohe temperaturübertragung, z. b. durch die 
rohrleitung entstehen können. die Abstands- und dämm-
regeln des Abschnittes 4.3 der mLAr / LAr / rbALei sind 
zwingend einzuhalten.

1) Hinweis: die durchführung von einzelleitungen erfolgt i.d.r. mit einer passgenauen bohrung oder einer vergrößerten bohrung  
(+ 10 mm im durchmesser) im bereich der deckbleche. der Verschluss im bereich der deckbleche und eventuelle restquerschnitte,  
mit max. 15 mm breite, erfolgt mit im brandfall aufschäumenden baustoffen, z. b. conlit Kit
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bei Anwendung der erleichterungen nach mLAr / LAr / rbALei, Ab-
schnitt 4.3 müssen die bauteile die auf seite 34 dargestellte mindest-
dicke und gleichzeitig die geforderte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.

einzelne Leitungen ohne dämmung (gemeint ist ohne weiterführende dämmung) in gemeinsamen durchbrüchen für mehrere Leitungen

2.4.2 Zu Abschnitt 4.3 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch-
 führungen nach den Erleichterungen der MLAR / LAR / RbALei  
 Abschnitt 4.3.1 bis 4.3.3 – Einzelleitungen ohne Dämmung

Mindestbauteildicke der Decke oder Wand 
entsprechend der geforderten Feuerwiderstandsdauer, 
F 30 ≥ 60 mm, F 60 ≥ 70 mm, F 90 ≥ 80 mm
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2.4.2 Zu Abschnitt 4.3 der MLAR / LAR / RbALei Wand- und Deckendurch-
 führungen nach den Erleichterungen der MLAR / LAR / RbALei  
 Abschnitt 4.3.1 bis 4.3.3 – Einzelleitungen mit Dämmung

Zur sicherstellung der brandschutztechnischen Abschot-
tungsqualität und sicheren Verhinderung von sekundär-
bränden wird die Festlegung auf klassifizierte 
Abschottungen in r-, s-, i-, L- und K-Qualität empfohlen. 
die Anwendung der erleichterungen sollte nur erfolgen, 
wenn durch bauliche maßnahmen der entstehung von 
sekundärbränden vorgebeugt wird.

Wichtiger Hinweis: 
der Abstand von 50 mm gilt auch, wenn z. b. neben einer 
Abwasser-, gas- oder elektroleitung ohne weiterfüh-
rende dämmung eine rohr-leitung mit durchgängiger, 
nichtbrennbarer weiterführender dämmung z. b. mit der 
rockwool 800 verlegt wird.

einzelne Leitungen mit dämmung (gemeint ist mit weiterführender dämmung) in gemeinsamen durchbrüchen für mehrere Leitungen
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2.4.3 Abschottungen von elektrischen Leitungen in Kombination mit  
 Rohrabschottungen

Planungsbeispiel einer „sammeldurchführung“

unter dem verwendeten begriff „sammeldurchführungen“ 
ist die belegung eines gemeinsamen bauteildurchbruchs 
mit unterschiedlichen Abschottungen z. b. für rohre (r 30 
bis r 90), elektro (s 30 bis s 90) und raumentlüftung (K 30-
18017 bis K 90-18017) zu verstehen. um diese Kombinati-
onen mit einem gemeinsamen bauteilverschluss / rest- 
verschluss ausführen zu können, müssen alle Anforde-
rungen der verwendeten allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisse und Zulassungen inkl. der Abstandsregeln 
eingehalten werden. sind in den Verwendungsnachweisen 
keine Abstände zwischen den verschiedenen Abschot- 

übersicht über die Abstandsregeln zwischen den Abschottungen/durchführungen

2.4.3.1 Kombination in „Sammeldurchführungen“

tungen angegeben, gelten die Abstandsregeln der mLAr 
2005 / LAr / rbALei, Abschnitt 4.1.3 (siehe bild oben).

Hinweis:  
bei den rockwool Abschottungssystemen wurde nahezu 
durchgängig ein Abstand a ≥ 0 mm zwischen den Abschot-
tungen im AbZ / AbP nachgewiesen, was in der Praxis zu 
einer reduzierung der schachtgrößen führt (siehe auch 
hinweise auf seite 32).

Wichtiger hinweis zu 
den mindestabständen 
a von Abschottun-
gen bei allgemeinen 
bauaufsichtlichen 
Zulassungen (AbZ):

in neu ausgestellten 
Zulassungen werden 
mindestabstände zu 
„Fremden Abschot-
tungen“ im Verwend-
barkeitsnachweis 
angegeben. in dem 
Fall ist das maß a und 
b entsprechend der 
Anwenungsauflage
umzusetzen.
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2.5 Abschottung von elektrischen Leitungen des Funktionserhaltes

die muster-Leitungsanlagen-richtlinie beschreibt im Ab-
schnitt 5, „Funktionserhalt“ im wesentlichen die schutz-
zielanforderungen des Funktionserhaltes.

Für die einhaltung der schutzziele des elektrischen 
Funktionserhaltes ist der Fachplaner elektro und der An-
lagenersteller verantwortlich.

2.5.1 Zu Abschnitt 5 der MLAR / LAR / RbALei „Funktionserhalt von  
 elektrischen Leitungsanlagen“

5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen  
 im Brandfall

5.1 grundlegende Anforderungen  

5.1.1  1die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungs 
 rechtlich vorgeschriebene, sicherheitstechnische  
 Anlagen und einrichtungen müssen so beschaffen  
 oder durch bauteile abgetrennt sein, dass die sicher- 
 heitstechnischen Anlagen und einrichtungen im  
 brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben  
 (Funktionserhalt). 2dieser Funktionserhalt muss bei  
 möglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen,  
 einrichtungen oder deren teilen gewährleistet  
 bleiben.  

5.1.2  1An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen  
 für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene, sicher- 
 heitstechnische Anlagen und einrichtungen dürfen  
 auch andere betriebsnotwendige sicherheitstech- 
 nische Anlagen und einrichtungen angeschlossen  
 werden. 2dabei ist sicherzustellen, dass die bauauf- 
 sichtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen  
 Anlagen und einrichtungen nicht beeinträchtigt  
 werden.

Wichtiger Hinweis: 
Alle weiteren details zum elektrischen Funktionserhalt 
können dem Kommentar zur mLAr / LAr / rbALei der 
Autoren Lippe / Wesche / rosenwirth / reinsema ent-
nommen werden. (Quelle siehe seite 8).

Wechselwirkungen mit anderen Anlagen, einrichtungen 
oder deren teile können z.b. vorliegen, wenn

– andere Leitungstrassen oder Lüftungsleitungen über  
 der Leitungsanlage montiert werden (im brandfall  
 können herabfallende teile die Funktionserhaltstrasse  
 beschädigen) 
– Verteiler mit Funktionserhalt die im Wirkbereich von  
 sprinkleranlagen liegen. in diesem Fall ist eine ent- 
 sprechende iP-schutzart des Verteilers erforderlich. 

im bereich von Abschottungen und durchführungen von 
Kabeltrassen/-bündeln des elektrischen Funktionser-
haltes ist darauf zu achten, dass unter beachtung der 
Vde-regelwerke zur getrennten Verlegung gegenüber 
trassen der allgemeinen stromversorgung und it-trassen 
auch die Abschottungen eine entsprechend getrennte 
belegung ausschließlich mit Kabeln des Funktionser-
haltes erhalten. die conlit elektro- und Kombiabschot-
tungen s 30 bis s 90 können dazu verwendet werden, da 
diese für alle din / din en Kabel zugelassen sind.

details zur Anwendung und Kabelbelegung siehe allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) conlit s 30 bis  
s 90 Abschottungen.

2.6 Anforderungen weiterer Normen / Regelwerke und brandschutz- 
 technische Anforderungen bei Sonderbauten

neben den Anforderungen der mLAr 2005 / LAr / rbALei 
sind alle mitgeltenden normen / regelwerke und die be-
sonderen brandschutztechnischen Anforderungen aus 
den brandschutzkonzepten als grundlage der baugeneh-
migung bei Planung und montage im detail zu beachten.

die folgenden beispiele geben einige hinweise zur um-
setzung bei elektrischen Anlagen.
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2.6.1 VDE- Vorschriftswerke, VDE-Regelwerke für elektrische Anlagen, für  
 Sicherheitszwecke/bauliche Anlagen für Menschenansammlungen, und 
 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

der überstrom eines stromkreises darf die betriebssicher-
heit anderer stromkreise der elektrischen Anlage für sicher-
heitszwecke nicht beeinträchtigen. überstrom-schutz- 
einrichtungen sind entsprechend auszuwählen.

VDE 0100-718 – Bauliche Anlagen für Menschenansamm-
lungen 
 Anwendungsbereich 
diese norm gilt für die errichtung von elektrischen Anlagen 
einschließlich für einrichtungen für sicherheitszwecke in 
baulichen Anlagen für menschenansammlungen.

die notwendigkeit, bestimmte bauliche Anlagen mit ein-
richtungen für sicherheitszwecke auszustatten, wird durch 
baurechtliche regelungen, regelungen des Arbeitsschut-
zes oder im einzelfall durch eine behördliche Verfügung 
festgelegt.

beispiele für bauliche Anlagen mit menschenansamm-
lungen sind: 
– Versammlungsstätten 
– Ausstellungshallen 
– theater, Kinos 
– sportarenen 
– Verkaufsstätten 
– restaurants 
– beherbergungsstätten, heime 
– schulen 
– Parkhäuser, tiefgaragen 
– schwimmbäder 
– Flughäfen 
– bahnhöfe 
– hochhäuser 
– Arbeitsstätten

darüber hinaus existieren eigene Produktnormen für ein-
richtungen für sicherheitszwecke, wie z. b. sicherheits-
beleuchtung, Feuerlöschanlagen und druckerhöhungs- 
anlagen zur Löschwasserversorgung, Feuerwehraufzüge, 
Personenaufzüge mit brandfallsteuerung, einrichtungen 
zur Alarmierung und zur erteilung von Anweisungen, 
maschinelle rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Anlagen 
zur rauch- und Wärmefreihaltung, cO-, cO2- und ch-
Warnanlagen, brandmeldeanlagen, einrichtungen zum 
selbsttätigen schließen von rauch- und Feuerschutzab-
schlüssen.

DIN EN 50172 (VDE 0108-100) – Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen 
Anwendungsbereich 
in dieser norm werden die Kennzeichnung von rettungs-
wegen und die Anforderungen der beleuchtung an ret-
tungswege bei störung der allgemeinen stromversor- 
gung festgelegt.

Abhängig von der größe, Art und nutzung der baulichen 
Anlage werden mindestanforderungen an eine sicher-
heitsbeleuchtung festgelegt. 
Zusätzlich regelt diese norm die Anforderungen an eine 
elektrische sicherheitsbeleuchtung an Arbeitsplätzen 
und anderen baulichen Anlagen für menschenansamm-
lungen.

in der elektrotechnik sind folgende regelwerke zu beachten 
(Auszug)

VDE - Regelwerke / DIN - Normen 
– Vde 0100-560 - elektrische Anlagen für  
 sicherheitszwecke 
– Vde 0100-718 - bauliche Anlagen für  
 menschenansammlungen 
– din en 50172 (Vde 0108-100) –  
 sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
– entwurf din (Vde 0108-100) –  
 sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
– din en 50171 (Vde 0558-508) –  
 Zentrale stromversorgungssysteme 
– din en 60598-2-22 (Vde 0711-2-22) –  
 Leuchten für notbeleuchtung 
– din en 1838 - Angewandte Lichttechnik, notbeleuchtung

Bauaufsichtliche Regelungen 
– muster-Leitungsanlagen-richtlinie 11/2005 enthält Aus- 
 sagen zu Leitungsanlagen in Flucht- und rettungs- 
 wegen, Führung von Leitungen durch bestimmte Wände  
 und decken und zum Funktionserhalt von elektrischen  
 Leitungsanlagen im brandfall 
– musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforde- 
 rungen an systemböden 09/2005 
– Verordnung über den bau von betriebsräumen für elek- 
 trische Anlagen (eltbauVO) 
– sonderbauverordnungen, wie z. b. muster-Versamm- 
 lungsstättenverordnung oder muster-beherbergungs- 
 stättenverordnung, können u. a. regelungen zur sicher- 
 heitsstromversorgung und sicherheitsbeleuchtung ,  
 wie z. b mindestbeleuchtungsstärke, umschaltzeit,  
 Versorgungsdauer, etc. enthalten.

diese bauaufsichtlichen regelungen haben grundsätzlich 
Vorrang vor normativen Aussagen.

Arbeitsrecht 
– Arbeitsstättenverordnung        –  Arbeitsstättenrichtlinie

exemplarisch werden einige Anforderungen aus den oben 
genannten Vde-regelwerken inhaltlich aufgeführt. bei 
der Auswahl liegt der schwerpunkt auf den nichtelek- 
trischen Anforderungen!  
Zur Planung und umsetzung ist der Originaltext der jewei-
ligten Vde-regelwerke zu beachten.

VDE 0100-560 – Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke 
Allgemeines 
elektrische Anlagen für sicherheitszwecke, die auch im 
Fall eines brandes betrieben werden sollen, müssen auf-
grund ihrer Konstruktion oder durch geeignete Anord-
nung einem brand während einer angemessenen Zeit 
widerstehen.

stromkreise (Leitungsnetz) 
stromkreise von elektrischen Anlagen für sicherheits-
zwecke dürfen nicht durch explosionsgefährdete be-
reiche geführt werden. die Führung durch feuergefähr-‘ 
dete betriebsstätten ist nur dann zulässig, wenn die 
Kabel und Leitungen schwer entflammbar sind.
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brandmeldeanlagen zählen aus versicherungstechnischer 
sicht zum sachschutz. in besonderen situationen können 
diese auch zur Kompensation von baurechtlichen Abwei-
chungen dienen. der nachweis ist über das brandschutz-
konzept zu führen.

2.6.2 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

nach der muster-Lüftungsanlagen-richtlinie, Abschnitt 
5.1.4 können Leitungsanlagen gemeinsam mit Lüftungs-
kanälen aus blech in F-klassifizierten schächten mon-
tiert werden.

die gemeinsame Verlegung in i- und L-schächten ist nicht 
möglich. Weiterhin ist keine gemeinsame Verlegung von 
brennbaren Leitungsanlagen mit Lüftungsleitungen nach 
din 18017-3 in einem gemeinsamen i-, L- und F-schacht 
möglich.

die gemeinsame trassenführung in F-schächten ist bei 
horizontaler und vertikaler Abschottung in raumabschließen- 
den bauteilen möglich.

downloadmöglichkeit der muster-Lüftungsanlagen-richt-
linie und der baurechtlich eingeführten Fassung von nrW 
unter  www.mLPartner.de

2.6.3 Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR 2005/LüAR)

Die Installationsschachttüren und -klappen in durchge-
henden Schächten sind mit umlaufendem Falz und Dich-
tungen auszustatten. 

bei diesen „installationsschachttüren“ kann auf den ein-
bau von drückern und „selbstschließern“ verzichtet werden.  
 
bei bedarf sind blindzylinder im bereich der schlösser 
einzubauen. eine einstufung in t 30, t 60, bzw.  t 90 ist for-
mal wegen den fehlenden Oberschließern bei diesen 
„schachttüren“ nicht möglich.

neben den bekannten normen der reihe Vde 0833 sind 
im Zusammenhang mit brandmeldeanlagen insbeson-
dere die din 14675 sowie die normen der reihe din en 
54 zu berücksichtigen. die Vde 0833 sowie die din 14675 
befassen sich mit Angaben für die Planung, Projektierung 
und montage, inbetriebsetzung, Abnahme und betrieb.
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die spezifischen Anforderungen an sicherheitstechnische 
elektrische Anlagen können den sonderbauverordnungen/ 
-richtlinien und dem genehmigten brandschutzkonzept 
als bestandteil der baugenehmigung entnommen werden.

2.6.4 Spezifische baurechtliche Anforderungen für Sonderbauten

die Abschottung von elektrischen Leitungsanlagen der 
allgemeinen stromversorgung und des elektrischen 
Funktionserhaltes erfolgt wie in den folgenden Kapiteln 
beschrieben:

Kapitel 2.0 „baurechtliche Anforderungen für die Verle-
gung und Abschottung von elektrischen Leitungsanlagen“

Kapitel 2.4.2 bis 2.5 „Abschottung von Leitungsanlagen“

Kapitel 3.0 „rockwool systemlösungen zur Abschottung 
von elektrischen Leitungsanlagen“

2.6.5 Allgemeiner Hinweis zu den Abschottungen an elektrischen  
 Leitungsanlagen 
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3.0 Rockwool Systemlösungen zur Abschottung von elektrischen  
 Leitungsanlagen

rockwool systemlösungen

Systembeschreibung

das neue beschichtungsfreie conlit Penetration system 
für Kabel-, rohr- und Kombiabschottungen bietet eine 
Vielzahl von Abschottungsmöglichkeiten für die gängigsten 
installationen im sanitär- und heizungsbereich sowie bei 
elektroinstallationen. 
besonders die Kombinierbarkeit der rohr- und Kabelab-
schottungen in einem system ermöglicht zulassungssichere 
Abschottungen an der oft gefürchteten gewerkeschnitt-
stelle shK/elektro. 
die conlit Kabelabschottungen s 30 bis s 90 wurden als 
einzelabschottungen und als beschichtungsfreies Kombi- 
schott für alle in der Praxis üblichen einbausituationen 
entwickelt und die Anwendung wurde in einer Vielzahl 
von brandversuchen nachgewiesen.

Systemkomponenten

–  Conlit Bandage für Kabelabschottungen
 die conlit bandage ist eine vollflächige Kabelumhüllung  
 für den innenbereich. sie besteht aus einem träger- 
 gewebe, das werkseitig auf beiden seiten mit einem  
 weißen, unter hitzeeinwirkung aufschäumenden material  
 beschichtet ist. 
 die conlit bandage ist etwa 1 mm dick und flexibel, so  
 dass sich auch enge und schwierig zugängliche bereiche  
 wirkungsvoll abschotten lassen. 
– Conlit 150 U Brandschutzschale 
 nichtbrennbare (A2), formbeständige steinwolle-brand- 
 schutzschale, die mit einer gitternetzverstärkten, farbig  
 gekennzeichneten Aluminiumfolie kaschiert ist. 
 schalenlänge 1000 mm, mindestrohdichte 150 kg/m3. 
– Rockwool 800 Rohrschale 
 Konzentrisch gewickelte nichtbrennbare (A2) steinwolle- 
 rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten  
 Aluminium-sandwich-Folie mit selbstklebender über- 
 lappung kaschiert. einseitig aufgeschlitzt, zur leichteren  
 montage auf der innenwandung eingesägt.
–  Conlit Penetration Board  
 nichtbrennbare (A2) steinwolleplatte, die auf der Vorder- 
 seite mit einem weißen glasvlies und auf der rückseite  
 mit einer gitternetzverstärkten, farbig gekennzeichneten  
 Aluminiumfolie kaschiert ist. 
– Conlit Kit 
 einkomponenten-brandschutzkitt in Kartuschenabfüllung  
 mit dämmschicht bildender Wirkung im brandfall. 
– Conlit Fix 
 Wasserglas-Kaolin-Kleber, rein anorganisch, nichtbrenn- 
 bar. Verarbeitbar bis ca. +5 °c.

ABP = Allgemeines  
 bauaufsichtliches 
 Prüfzeugnis
ABZ = Allgemeine 
 bauaufsichtliche  
 Zulassung

Ausführung als Bauteilabschottung  
ABZ Nr. Z.19.15-1877

die conlit Kabelabschottung wurde entwickelt, um die 
Abschottung von Kabeln und elektro-Leerrohren in s 90- 
Qualität mit wenigen handgriffen zu ermöglichen.

ideal dabei ist, dass alle bisher bewährten r 30- bis r 90-
conlit rohrabschottungen in einer gruppenanordnung im 
0-Abstand mit den conlit Kabelschottungen kombiniert wer-
den können (siehe auch Abstandshinweis seite 32 und 43). 
die gruppenanordnungen sind sowohl in massiven Wänden
und decken (F 30 bis F 90) und in leichten trennwänden
(F 30 bis F 90) möglich. dabei ist wählbar, ob der restver-
schluss der bauteilöffnung mit mörtel / beton, gips oder 
dem conlit Kit erfolgen soll. die Wahl des restverschlus-
ses richtet sich nach der Öffnungsgröße und den Wünschen 
des Fachplaners oder des ausführenden installateurs.

Ausführung als Kombiabschottung  
ABZ Nr. Z.19.15-1812

basis des Weichschottsystems bildet das conlit Penetration
board, das in bauteilöffnungen von massivwänden und
-decken sowie leichten trennwänden als Verschluss ein-
gebracht wird. Auf eine zusätzliche brandschutzbeschich-
tung kann beim einsatz des conlit Penetration board ver- 
zichtet werden. 
mit dem conlit Penetration board können rohre und Ka-
belbündel in s 30- bis s 90-Qualität abgeschottet werden. 
die Kabelbündel werden dabei mit der conlit bandage 
umwickelt. das lästige, nachträgliche mehrmalige be-
schichten der Kabel entfällt hierbei ebenfalls. somit er-
reicht man in einem Arbeitsgang die geprüfte s 90-Qualität. 
die rohre werden analog zu den bewährten conlit rohr-
abschottungen mit der conlit 150 u brandschutzschale 
oder rockwool 800 rohrschale weiterführend gedämmt. 
es dürfen nichtbrennbare rohre bis da 326 mm und 
brennbare Versorgungsrohre bis da 110 mm durch das 
schott geführt werden.

Ausführung als Kombischott mit Kabeltragsystem  
ABZ Nr. Z 19.15-1904

bei dieser Ausführung der Abschottung können die Kabel 
mit dem Kabeltragsystem durch das Weichschott geführt 
werden. dabei wird das tragsystem mit Kabeln komplett 
mit der conlit bandage umwickelt und im durchführungs-
bereich mit loser Wolle und conlit Kit abgedichtet. die 
rohre werden analog zu den bewährten conlit rohrab-
schottungen mit der conlit 150 u brandschutzschale oder 
der rockwool 800 rohrschale weiterführend gedämmt. 

Conlit Bandage
380 mm x 10 m 
auf rolle

Conlit 150 U Conlit Kit Conlit Fix 

Rockwool 800

Conlit Penetration 
Board
1000 x 600 x 50 mm
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Die Vorteile auf einem Blick
¡ Abschottungen in massiven und leichten F 30 bis F 90  
 bauteilen 
¡ die Kombination aller conlit Abschottungen s 30 bis s 90  
 und r 30 bis r 90 sind auf geringstem raum mit  
 0-Abstand möglich (siehe auch Abstandshinweise  
 seite 32) 
¡ die Kombination aller conlit Abschottungen s 30 bis s 90  
 und r 30 bis r 90 sind auf geringstem raum möglich 
¡ gruppenanordnungen als einzelne Abschottungen in  
 Kernbohrungen oder innerhalb von gemeinsamen  
 bauteilöffnungen 
¡ restverschluß der Abschottungen mit mörtel/beton, mit  
 conlit Kit, ideal für alle baulichen Anforderungen vor Ort 
¡ Abschottungen von elektroleerrohren aus Kunststoff  
 bis ø 40 mm und aus metall ø 50 mm sind möglich.

3.1 Conlit Kabel- und Kombiabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität
3.1.1 Conlit Kabelabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität als Bauteil- 
 abschottung (ABZ-Nr. Z 19.15-1877)

Hinweis: Abstand zu Abschottungen mit conlit  
Pyrostat uni ≥ 50 mm.

Rockwool hat die Lösung
Kabel- und elektroleerrohrbündel können jetzt auch mit 
0-Abstand zu den bewährten rohrabschottungen mit der 
conlit 150 u schale abgeschottet werden, wenn die conlit 
bandage von rockwool verwendet wird. Auf dieser Weise 
kann auch bei kleineren durchbrüchen der brandschutz 
unterschiedlicher gewerke sicher hergestellt werden.
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Verschlussarten (V)
Verschluss des restquer-
schnittes mit beton, mörtel 
bzw. Ausmauerung.

Verschluss des restquer-
schnittes mit beton, mörtel 
bzw. bei umlaufenden spalt-
breiten bis 30 mm mit conlit 
Kit, bei spaltenbreite bis 5 mm 
mit conlit Fix (Kleber).

Verschluss des restquer-
schnittes mit gipsspachtel 
bzw. bei umlaufenden spalten-
breiten bis 30 mm mit conlit 
Kit beidseitig in beplankungs-
dicke.

Wichtiger Hinweis 
zur Montage: 
Für die montage der  
Abschottung beachten  
sie bitte die entsprechen-
de einbauanleitung.
download unter  
www.rockwool.de > 
downloads >
Prüfzeugnisse >
elektroleitungen

Hinweis:
bei einbau der Kabel- 
bzw. elektro installations-
rohr-Abschottung in eine 
leichte trennwand nach 
AbP sind die Angaben in 
der Zulassung Z 19.15-
1877 Punkt 4.1.1 zu 
beachten.

Schritt 1: Kabelbündel und elektro- installationsrohre (bis zu  
3 im bündel) müssen entsprechend dem AbZ befestigt werden. 
dichtgepackte Kabel mit bindedraht bzw. handelsübliche Kabel-
binder oder Kabellitze fest zu einem Kabelbündel db ≤ 100 mm 
schnüren. mindestbauteildicke beachten, siehe seite 47.

Schritt 3: conlit bandage (breite 380 mm) mit der schriftseite 
nach außen fest um das Kabelbündel legen. mit bindedraht bzw. 
Kabellitze (d ≥ 0,6 mm) nach aussen mit 30 - 50 mm und mit  
≤ 30 mm Abstand zur bauteiloberfläche fixieren.  
die überlappung ü ist zu beachten.

Schritt 4: die zweite conlit Kabelbandage unter berücksich- 
tigung der überlappung üL ≥ 15 mm (rote strichmarkierung)  
wie schritt 2/3 montieren. bei montage in Kernbohrungen  
empfehlen wir, die bandagen vor der Öffnung zu montieren  
und dann in die Kernbohrung zu schieben.

Schritt 2: bandage entsprechend dem umfang des bündels +  
ü ≥ 130 mm bzw. 60 mm bei einzelleitungen (überlappung) ab-
längen. eine 2-lagige umwicklung ist in jedem Fall ausreichend. 
bei durchführung von metallischen steuerleitungen und elektro-
installationsrohren ist die conlit bandage 2-lagig auszuführen.

Schritt 6: Verschluss (V) des restquerschnittes wie unten ange-
geben. rockwool übereinstimmungserklärung ausfüllen und 
rockwool typenschild neben der conlit Kabelabschottung  
montieren.

Schritt 5: die gesamtbandage in der bauteilöffnung auf die in 
der AbZ vorgegebenen Position schieben. die einhaltung der  
AbZ in allen regeldetails prüfen.

Herstellung einer Conlit Kabelabschottung

1 2

3 4

5 6
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ABP = Allgemeines 
 bauaufsichtliches 
 Prüfzeugnis
ABZ = Allgemeine 
 bauaufsichtliche  
 Zulassung

R 30 - bis R 90 - Rohrabschottung für brennbare Versorgungsrohre bis 
Da ≤ 110 mm.
Ausführung mit der conlit 150 u in 1 m dämmlänge entsprechend dem  
rockwool AbP P-3726/4140-mPA bs, Anlage 1-13 und 18-25.

R 30- bis R 90 - Conlit Pyrostat Uni für nichtbrennbare Rohre Stahl / Edelstahl / Guss 
bis Da ≤ 813 mm und Kupfer Da ≤ 88,9 mm.
Ausführung mit der conlit Pyrostat uni brandschutzbandage auf verschiedenen durch-
geführten dämmstoffen, z. b. mineralfaser, synthetischem Kautschuk, schaumglas und 
Pur entsprechend dem rockwool AbP P-3940/2554-mPA bs, Anlage 1-3.

R 30- bis R 90 - Conlit Pyrostat Uni für nichtbrennbare Rohre Stahl / Edelstahl / Guss  
bis Da ≤ 219,1 mm und Kupfer Da ≤ 88,9 mm in leichten Trennwänden.
Ausführung mit der conlit Pyrostat uni brandschutzbandage auf verschiedenen durch-
geführten dämmstoffen, z. b. mineralfaser, synthetischem Kautschuk, schaumglas und 
Pur entsprechend dem rockwool AbP P-3941/2564-mPA bs, Anlage 1-5.

R 30- bis R 90 - Conlit Pyrostat Uni für brennbare Versorgungsrohre bis Da ≤ 110 mm
Ausführung mit der conlit Pyrostat uni brandschutzbandage direkt auf dem brennbaren 
rohr oder oberhalb einer durchgeführten dämmung aus synthetischem Kautschuk ent-
sprechend dem rockwool AbP P-mPA-e-06-005.

I = isolierung mit draht  
  t ≥ 0,8 mm, bzw. stahl- 
  bändern mit jeweils   
  ≤ 150 mm gesichert
S = „schutzisolierung“  
  synthese-Kautschuk  
  der baustoffklasse b1  
  oder aus mineralwolle  
  baustoffklasse A  
  (schmelzpunkt > 500 °c) 
  d = 19,0 bis 32,0 mm

M = beton / mörtel 
G = restspalt mit  
  gipsfüllspachtel  
  oder mit
K = conlit Kit, spaltbreite  
  ≤ 30 mm verschliessen

Zulässige Conlit Kabel- und Rohrabschottungen in Gruppenanordnung

Abschottungsbeschreibung/Verwendungsnachweis zur Gruppenordnung

Typ A

R 30- bis R 90 - Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohre Stahl / Edelstahl / Guss bis  
Da ≤ 326 mm und Kupfer Da ≤ 108 mm.
Ausführung mit der conlit 150 u und beidseitiger weiterführender dämmung entsprechend 
dem rockwool AbP P-3725/4130-mPA bs, Anlage 1-21 und 25-31.

S 30- bis S 90-Conlit Kabelabschottung mit der Conlit Kabelbandage  
(Werkstoffzulassung Z-19.11-1811) 
mit einem maximalen Kabelbündeldurchmesser db ≤ 100 mm bei beliebiger Kabelbe- 
legung, außer hohlleiterkabel. durch die Kabelabschottung dürfen pro bündel jeweils  
2 rohre aus stahl oder Kunststoff für steuerungszwecke d ≤ 15 mm sowie 3 elektro- 
installationsrohre aus PVc d ≤ 40 mm oder aus stahl d ≤ 50 mm hindurchgeführt werden. 
die Anordnung und befestigung der Kabel muss entsprechend der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Z-19.15-1877 erfolgen.

Hinweis: 
Flexible Elektro-
Installationsrohre sind
bereits brandtechnisch 
geprüft. Die Aufnahme in 
die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung  
(ABZ) ist beantragt.

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ F
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3.1.2 Conlit Kabel- und Kombiabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität mit dem 
  Conlit Penetration Board (ABZ-Nr. Z-19.15-1812 Kabelbündel, bzw.  
 ABZ-Nr. Z-19.15-1904 Kabeltragsysteme)

Wichtiger Hinweis: 
die darstellungen in die-
ser unterlage sind nur eine 
Anwendungsübersicht.
bei Planung und montage 
sind die Vorgaben in den 
Allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen 
(AbP) und Zulassungen 
(AbZ) zu beachten.

Wichtiger Hinweis 
zur Montage: 
Für die montage der  
Abschottung beachten  
sie bitte die entsprechen-
de einbauanleitung.
download unter  
www.rockwool.de > 
downloads >
Prüfzeugnisse >
elektroleitungen

schnitt durch ein conlit Penetration board mit Kabel- und rohr-
durchführungen entsprechend der Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung AbZ-nr. Z-19.15-1812. Abstandsregeln siehe AbZ.

Die Vorteile auf einen Blick
¡ beschichtungsfreies Weichschottsystem 
¡ Lästiges nachbeschichten entfällt - das bedeutet  
 s 90-Qualität in einem Arbeitsgang 
¡ einsetzbar in massiven Wänden und decken sowie  
 leichten trennwänden  
¡ Lösung der schnittstellenproblematik - kombinierte  
 Abschottungen von Kabeln und rohren in einem  
 system 
¡ nullabstand zwischen den rohren möglichen 
¡ nullabstand zwischen den Kabelbündeln und den  
 rohren möglich (siehe auch Abstandshinweise seite 32)
¡ dämmung der rohre mit normalen rockwool- 
 haustechnik-schalen in dämmdicken ab 20 mm   
 (eneV/din 1988 konform) 
¡ Abschottungen von elektroleerrohren aus Kunststoff  
 bis ø 40 mm und aus metall ø 50 mm 
¡ Abschottung von durchgeführten Kabeltragsystemen  
 im Weichschott

Massivbauteilen (F 30- bis F 90-Wände und Decken)
rechteckige oder runde bauteilöffnungen in massiv- 
wänden (b = 1000 x h = 625  oder d = 625 mm)

rechteckige oder runde bauteilöffnungen in massiv- 
decken (b = 625 x t = unbegrenzt oder d = 625 mm)

... in leichten Trennwänden (F 30 bis F 90) gemäß
- din 4102-04:1994-03, tabelle 48 
- wie vor, gemäß AbP

rechteckige bauteilöffnungen in leichten trennwänden 
(b = 1000 x h = 625 mm) 

Aufbau und innere dämmung der leichten trennwände müs- 
sen den Vorgaben in den allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen bzw. der din 4102-4 entsprechen. bei be- 
darf sind Aufdopplungen beidseitig der Wand entsprechend 
den Vorgaben im AbP/AbZ der zutreffenden conlit-Ab-
schottungen zu montieren.

1 bauteilöffnung pro  
geplante Abschottung

dW ≥ 100 mm

dD ≥ 150 mm

dW ≥ 100 mm

AL = Auslaibung aus  
gKF-Platten 1 x 12,5 mm

der Abstand zwischen bauteilöffnungen für Kabelab-
schottungen muss mindestens 200 mm betragen. er 
darf zwischen zwei benachbarten Kabelabschottungen 
bis auf 100 mm reduziert werden, wenn diese nicht  
größer als 200 x 200 mm sind.

Abschottungen in decken sind gegen belastung, ins-
besondere auch gegen das betreten, durch geeignete 
maßnahmen zu sichern (z.b. durch umwehrung oder 
durch Abdeckung mittels gitterrost).
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Schritt 1: dichtgepackte Kabel mit bindedraht fest auf dem 
tragsystem fixieren. den durchführungsbereich mit loser stein-
wolle ausstopfen und mit conlit Kit abdichten. bei Lagenanord-
nung max. durchmesser des einzelkabels 22 mm. bandage 
entsprechend dem profilfolgenden umfang + überlappung von 
100 mm ablängen. 

Schritt 2: conlit bandage (breite 380 mm) mit der schriftseite 
nach außen, profilfolgend um das tragsystem + Kabel legen.  
die bandage mit bindedraht fixieren.

Schritt 3: die zweite conlit Kabelbandage unter berücksichtigung 
der überlappung üL ≥ 15 mm (rote strichmarkierung) wie schritt 
2 montieren.

Montage der Conlit Bandage bei Kabelbündel und Kabeltragsystem

Schritt 1: dichtgepackte Kabel bzw. elektro-installationsrohre 
mit bindedraht fest zu einem Kabelbündel db ≤ 100 mm schnüren. 
bandage entsprechend dem umfang des Kabelbündels +  
ü ≥ 130 mm ablängen. bei durchführung von metallischen  
steuerleitungen ist die conlit bandage 2-lagig auszuführen.

Schritt 2: conlit bandage (breite 380 mm) mit der schriftseite 
nach außen fest um das bündel legen. mit bindedraht (d ≥ 0,6 mm) 
nach aussen mit 30 - 50 mm und nach innen mit ≤ 30 mm Abstand 
zum bauteil fixieren. die überlappung ü ≥ 130 mm ist zu beachten.

Schritt 3: die zweite conlit Kabelbandage unter berücksichti-
gung der überlappung üL ≥ 15 mm (rote strichmarkierung) wie 
schritt 2 montieren.

3.1.2 Conlit Kabel- und Kombiabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität mit dem  
 Conlit Penetration Board (ABZ-Nr. Z-19.15-1812 Kabelbündel, bzw.  
 ABZ-Nr. Z-19.15-1904 Kabeltragsysteme)

1 2

3

1 2

3
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Herstellung der S 30 - bis S 90 - Conlit Kombiabschottung

Schritt 1: montage der Kabeltragsysteme / Kabelbündel und der 
conlit bandage (siehe oben). Kabelbündel / Kabeltragsysteme und 
rohrleitungen müssen entsprechend der AbZ-nr. Z-19.15-1812 
bzw. 1904 befestigt werden. reinigung der bauteillaibung AL. 
mindestbauteildicke beachten, siehe seite 49.

Schritt 2: einmessen der bauteilöffnung und Leitungen. über- 
tragen der maße auf das conlit Penetration board.  
strammsitzender einbau der conlit Penetration boards mit der 
Alukaschierung nach innen. Verkleben des conlit Penetration 
board mit dem bauteil und der Zuschnitte untereinander mit 
conlit Kit oder conlit Fix (Kleber). 

Schritt 3: mögliche restquerschnitte mit conlit Kit oder conlit 
Fix verschließen. stöße mit conlit Kit ≥ 10 mm breite und 1 mm 
dicke  abdecken. Verkleben der rockwool rohrschalen mit dem 
conlit Penetration board mit conlit Kit oder conlit Fix.  
rohrschalen mit einem bindedraht (d ≥ 0,6 mm) mit 8 Wick-
lungen/lfd. m. sichern. übereinstimmungserklärung und typen-
schild ausfüllen. typenschild neben der Abschottung montieren.

Variante 1: Einbau des Conlit Penetration Board nach der Montage von Kabelbündeln und Rohren

1 2

3

Schritt 1: reinigung der bauteillaibung AL. einkleben des conlit 
Penetration board mit conlit Kit oder conlit Fix (Kleber) in die 
bauteilöffnung und setzen der „Kernbohrungen“.

Schritt 2: Leitungen durchführen, montage der  
Kabelbündel und der conlit bandage, siehe oben. restquer-
schnitt mit conlit Kit verschließen. Kabel-bündel und rohrlei-
tungen müssen entsprechend der AbZ-nr. Z-19.15-1812 
befestigt werden.

Schritt 3: Verkleben der rockwool rohrschalen mit dem conlit 
Penetration board. rohrschalen mit einem bindedraht (d ≥ 0,6 
mm) mit 8 Wick-lungen/lfd. m. sichern. übereinstimmungser-
klärung und typenschild ausfüllen. typenschild neben der Ab-
schottung montieren.

Variante 2: Belegung des Conlit Penetration Board mit „Kernbohrungen“ für Kabelbündel und Rohre

1 2

3

3.1.2 Conlit Kabel- und Kombiabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität mit dem  
 Conlit Penetration Board (ABZ-Nr. Z-19.15-1812 Kabelbündel, bzw.  
 ABZ-Nr. Z-19.15-1904 Kabeltragsysteme)
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Erforderliche Aufleistung
Bei Bauteildicken unterhalb der Mindestabschottungsdicke 
müssen nach den Vorgaben im ABP/ABZ der zutreffenden 
Conlit -Abschottungen Aufleistung montiert werden

 U ≥ 125 mm umlaufend  oder             
 U1 = bis zum bauteilA = Aufleistung

dW ≥ 100 mm

Eine Nachbelegung analog zu den hier aufgeführten 
Schritten ist möglich, sofern die Belegung der Kabelab-
schottung dies gestattet. Zulässige Belegung des Kom-
bischotts mit 60% der Fläche!

Abstandsregel bei Abschottungen in Rechtecköffnungen und Kernbohrungen

Mindestbauteildicken:
decken   F 30 bis F 90 ≥ 150 mm

massivwände  F 30 ≥ 50 mm 
  F 60 ≥ 70 mm 
  F 90 ≥ 100 mm

leichte trennwände F 30 ≥ 75 mm 
  F 60 ≥ 100 mm 
  F 90 ≥ 100 mm

im bereich der Abschottungen muss die dicke der Wände 
- ggf. unter Verwendung von Aufleistungen mindestens 
100 mm betragen  

3.1.3 Aufleistung von Wänden

Abschottungen in einzelnen Kernbohrungen a ≥  0 mm
b ≥ 25 mm 
c ≥ 50 mm für Kabelbündel bei Wandeinbau,  
 ≥  0 mm bei Deckeneinbau 
d ≥ 100 mm
e ≥ 0 mm, 100 mm wenn Rohrwandstärke > 2,5 mm
f ≥ 10 mm

Abschottungen in rechecköffnung mit KabeltrassenAbschottungen in rechecköffnung

3.1.2 Conlit Kabel- und Kombiabschottungen in S 30- bis S 90-Qualität mit dem  
 Conlit Penetration Board (ABZ-Nr. Z-19.15-1812 Kabelbündel, bzw.  
 ABZ-Nr. Z-19.15-1904 Kabeltragsysteme)
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Leitungsanlagen Dämmung nur bei Rohren

typ Werkstoff
Außendurchmesser  

Abmessung  
[mm] 

Wandstärke der  
Leitungen  

(nur bei rohren) [mm]

dämmdicke  
[mm] 

weiterführende  
dämmung  
[Werkstoff]

rohre

Kupfer  
copatin 
Wicu

≤ 42 ≥ 1,0 bis ≤ 2,5 ≥ 20

heizungsrohrschale 
rockwool 800 

industrierohrschale 
rockwool 880

> 42 bis ≤ 76,1 ≥ 1,2 bis ≤ 2,5
≥ 30

> 76,1 bis ≤ 108 ≥ 2,0 bis ≤ 3,0

stahl 
edelstahl

≤ 48,3 ≥ 1,2 bis ≤ 14,2 ≥ 20

> 48,3 bis ≤ 76,1 ≥ 1,2 bis ≤ 14,2

≥ 30> 76,1 bis ≤ 114,3 ≥ 2,0 bis ≤ 14,2

> 114,3 bis ≤ 160 ≥ 3,0 bis ≤ 14,2

> 160 bis ≤ 273 ≥ 4,0 bis ≤ 14,2
≥ 40

> 273 bis ≤ 326 ≥ 5,6 bis ≤ 14,2

guss 
smL

≤ 48 ≥ 3,0 bis ≤ 14,2

≥ 30 Klimarock> 48 bis ≤ 110 ≥ 3,5 bis ≤ 14,2

> 110 bis ≤ 160 ≥ 4,0 bis ≤ 14,2

> 160 bis ≤ 273 ≥ 4,0 bis ≤ 14,2

≥ 40

heizungsrohrschale 
rockwool 800 

industrierohrschale 
rockwool 880

> 273 bis ≤ 326 ≥ 5,6 bis ≤ 14,2

Pe, Pe-hd, 
Pe-X, PP, PP-r 
80, Abs, AsA, 
PVc mehr-
schicht-Ver-
bundrohre mit 
Alu-sperr- 
u. tragschicht

≤ 27

gemäß  
Anlage 5 - 9 des AbP 

oder  
Anlage 5 - 7 des AbZ

≥ 15

heizungsrohrschale 
rockwool 800 

industrierohrschale 
rockwool 880

> 27 bis ≤ 42 ≥ 19

> 42 bis ≤ 52 ≥ 24

≤ 52 bis ≤ 63 ≥ 30

> 63 bis ≤ 110 ≥ 50

elektro-
Leerrohre 2)

PVc 
b1/b2 

≤ 16 ≤ 1,0 bis ≤ 1,6

conlit bandage
gem. AbZ

conlit bandage
gem. AbZ

> 16 bis ≤ 20 ≤ 1,2 bis ≤ 1,6

> 20 bis ≤ 25 ≤ 1,3 bis ≤ 1,6

> 25 bis ≤ 32 ≤ 1,5 bis ≤ 1,6

> 32 bis ≤ 40 1,6

stahlrohre A ≤ 50 ≥ 1,4
conlit bandage

gem. AbZ
conlit bandage

gem. AbZ

Kabel- 
bündel 3)

b1/b2 ≤ 100 ----
conlit bandage

gem. AbZ
conlit bandage

gem. AbZ

Kabeltrag- 
konstruktion 
1)

beliebige breite ----
conlit bandage

gem. AbZ
conlit bandage

gem. AbZ

1) Abschottung von Kabeltragkonstruktionen sind in dem AbZ Z 19.15-1904 beschrieben  
2) rohrenden gem. AbZ komplett 30 mm tief mit conlit Kit verschließen. elektro- installationsrohre ohne belegung  
 dürfen  mit stopfwolle, schmelzpunkt > 1000 °c, tiefe ≥ 40 mm verschlossen werden. 
3) steuerleitungen (max. 2 stück) bis d = 15 mm sind gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung im Kabelbündel  
 zulässig (details siehe AbZ)

3.1.4 Zulässige Belegung der S 30- bis S 90-Abschottungen

die details der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im hinblick auf Werkstoff, Anordnung, dimension und  
weiterführende dämmungen sind zwingend zu beachten.

ABP = Allgemeines  
  bauaufsichtliches 
  Prüfzeugnis
ABZ  = Allgemeine 
  bauaufsichtliche  
  Zulassung
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3.2 Beispiele von Abschottungsmöglichkeiten

Massivbauteile als F 30 - bis F 90 - Decken und Wände mit Conlit Leitungsabschottungen

in rechtecköffnungen mit beton/mörtel-
verguss s 30 bis s 90 / r 30 bis r 90

in Kernbohrungen mit Ausmörtelung oder 
conlit Kit s 30 bis s 90 / r 30 bis r 90

in conlit Penetration board als Kombischott 
s 30 bis s 90 / r 30 bis r 90

Leichte Trennwände F 30  bis F 90  mit Conlit Leitungsabschottungen

in einzelnen bauteilöffnungen mit rest-
verschluss aus gips oder conlit Kit in 
bauteildicke

mit conlit Penetration board als Kombi-
schott innerhalb einer Auslaibung aus  
1 x 12,5 mm gKF-Platten

Zulässige Abschottungsvarianten

s 30 bis s 90 conlit Kabelabschottungen für Kabelbündel bis da ≤ 100 mm mit beliebiger Kabelbelegung  und  
elektro-installationsrohren mit der conlit bandage 
– Rockwool ABZ  Z -19.15 - 1812 zum einbau der Kabel- und rohrdurchführungen einzeln oder als gruppenanordnung  
 im conlit Penetration board 
– Rockwool ABZ Z-19.15-1877 zum einbau der Kabelabschottungen s 30 bis s 90 einzeln oder als gruppenanordnung  
 in massivbauteilen oder leichten trennwänden 
s 30 bis s 90 conlit Kabelabschottungen für Kabel auf tragkonstruktionen mit beliebiger Kabelbelegung nebenein- 
ander oder max. 22 mm durchmesser (einzelkabel) bei Kabellagen mit conlit bandage 
– Rockwool ABZ Z-19.15-1904 zum einbau der Kabel- und rohrdurchführungen im conlit Penetration board 
r 30 bis r 90  rohrabschottungen für nichtbrennbare rohre bis da ≤ 326 mm für stahlrohre und da ≤ 108 mm für  
Kupferrohre im conlit Penetration board, in massivwänden und -decken sowie leichten trennwänden 
– Rockwool ABP P-3725/4130 MPA BS
r 30 bis r 90 rohrabschottung für brennbare Versorgungsleitungen bis da ≤ 110 mm im conlit Penetration board, in  
massivwänden und -decken sowie leichten trennwänden 
– Rockwool ABP P - 3726/4140 MPA BS

ABP = Allgemeines  
  bauaufsichtliches 
  Prüfzeugnis
ABZ  = Allgemeine 
  bauaufsichtliche  
  Zulassung
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3.3 Leitungsdurchführungen und Abschottungen bei Sonder-/ 
 Bestandsdecken

da sich die bautätigkeit inzwischen auch sehr stark auf den Aufgabenbereich „bauen im bestand“ und sanierung von  
bestandsbauten konzentriert, müssen für die Planung und Ausführung von Leitungsanlagen Konzepte zur durchfüh-
rung und Abschottung von Leitungs- und Lüftungsanlagen durch bestandsdecken entwickelt werden. die folgenden 
darstellungen sollen bei der umsetzung im bauaufsichtlichen bereich und in der Praxis empfehlungen geben.

es gibt eine Vielzahl von geschossdecken - insbesondere bei bestandsbauten, die durch den Anwendungsbereich  
bauaufsichtlich nachgewiesener Abschottungsmaßnahmen (AbZ/AbP/mLAr) nicht ausreichend abgedeckt sind.

Als beispiele werden genannt: 
– holzbalkendecken – stahlträger-Verbunddecken 
– holzbalkendecken mit F 30-/F 90-unterdecken – balkendecken 
– rippen-/Ziegeldecken – Kappendecken 
– hohlkammerdecken

durchführung und Abschottung von Leitungsanlagen durch hochfeuerhemmende holzbalkendecken (F 60)

bei hochfeuerhemmenden holzbalkendecken (F 60) können die durchführungen und Abschottungen entsprechend der 
holzbau-richtlinie ausgeführt werden. (download der muster-holzbaurichtlinie unter www.is-argebau.de > muster-
vorschriften / mustererlasse > bauaufsicht / bautechnik)

die holzbaurichtlinie ist in einigen bundesländern bereits bauaufsichtlich eingeführt.

Abschottung in einer F 30- bis F 60-Holzbalkendecke

die Abschottungsbauart entspricht den Vorgaben der holzbau-richtlinie für hochfeuerhemmende holzbalkendecken.  
bei Anwendung dieser bauart auf grundlage der holzbau-richtlinie liegt keine Abweichung vor.  
(siehe auch Kommentar zur mLAr 2005/LAr/rbALei)

Wichtige Hinweise: 
bei den in Kapitel 3.3 
(seite 50 bis 53) darge-
stellten Abschottungs- 
varianten für sonder-/  
bestandsdecken handelt 
es sich um Ausführungs-
vorschläge, die zusammen 
mit dem brandschutz-
sachverständiger herrn 
dipl. ing. manfred Lippe 
erarbeitet wurden. ein all-
gemeiner Verwendbar-
keitsnachweis in Form 
eines AbP oder AbZ liegt 
nicht vor. 

Vor der Anwendung dieser 
Ausführungsempfehlun-
gen ist in jedem Fall die 
Zustimmung der für das 
Objekt verantwortlichen 
brandschutzsachver-
ständigen einzuholen. 

die bauart  für hoch- 
feuerhemmende holz-
balkendecken lässt sich 
direkt auf feuerhemmende 
holzbalkendecken oder 
holzbalkendecken mit 
einer feuerbeständigen 
unterdecke übertragen.

die Anforderungen der 
holzbau-richtlinie sind zu 
beachten.

die Abstimmung erfolgt 
mit den vor Ort tätigen 
brandschutzsachver-
ständigen oder dem Fach-
bauleiter brandschutz. beispiel zur Abschottung in einer F 30- bis F 60-holzbalken- 

decke  (gilt für die gesamtkonstruktion) mit Verschluss aus 
Leichtmörtel mgiii/beton = mörtelschott

beispiel zur Abschottung in einer F 30- bis F 60-holzbalkendecke   
(gilt für die gesamtkonstruktion) mit dem conlit Penetration 
board

1) Hinweis zur Conlit S 30 - bis S 90 - Kabelab-
schottung: 
die Abschottung in massivbauteilen und leichten trenn-
wänden mit Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer 
entspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-19.15-1877.

Auslaibung

die Auslaibung ist in der 
bauart eines i -Kanals in 
der erforderlichen Feuer-
widerstandsdauer, z. b. 
aus calzium-silikat- 
Platten nach deren 
herstellerangaben her-
zustellen und zu ver-
schrauben.

2) Hinweis zur Conlit S 30 - bis S 90 - Kabel- und  
Kombiabschottung: 
die Abschottung in massivbauteilen und leichten trenn-
wänden mit Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer 
entspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-19.15-1812.

Anschlüsse verklebt mit 
conlit Kit oder Fix
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Abschottung in einer Holzbalkendecke mit F 90 - Unterdecke

die gesamtabschottung kann mit einer Auslaibung analog zur holzbaurichtlinie erstellt werden. die gesamtkonstruk-
tion muss bei einer beflammung von unten und oben einer Feuerwiderstandsdauer von 90 minuten entsprechen.

bei dem beispiel handelt es sich um eine Ausführungsempfehlung, die im detail mit dem vor Ort tätigen brandschutz-
sachverständigen bzw. der unteren baubehörde abzustimmen ist (siehe auch Kommentar zur mLAr 2005/LAr/
rbALei). Vor herstellung der durchbrüche sind die statischen belange mit dem statiker vor Ort abzustimmen.

beispiel zur Abschottung einer holzbalkendecke mit F 90-unter-
decke und integriertem Leichtmörtel mg iii /beton innerhalb 
einer F 90-Auslaibung

beispiel zu Abschottung einer holzbalkendecke mit F 90-unterdecke 
und conlit Penetration board innerhalb einer F 90-Auslaibung

Abschottung in einer Rippen-/Ziegeldecke

die Abschottung kann mit einem ausreichend großen Verschluss der durchführung mit mörtel/beton analog zu einer 
Abschottung innerhalb einer massivdecke erstellt werden (umlaufend um die rohrdurchführungen mindestens 50 mm 
beton/mörtel mit bewehrung).

Alternativ kann innerhalb einer Auslaibung der einbau eines conlit Penetration board erfolgen.

bei dem beispiel handelt es sich um eine Ausführungsempfehlung, die im detail mit dem vor Ort tätigen brandschutz- 
sachverständigen bzw. der unteren baubehörde abzustimmen ist (siehe auch Kommentar zur mLAr 2005/LAr/rbALei). 
Vor herstellung der durchbrüche sind die statischen belange mit dem statiker vor Ort abzustimmen.

beispiel zur Abschottung einer rippen-/Ziegeldecke mit Leicht-
mörtel mg iii/beton = mörtelschott

beispiel zur Abschottung einer rippen-/Ziegeldecke mit conlit 
Penetration board innerhalb einer eingemörtelten Auslaibung

Wichtiger Hinweis:
empfehlungen zum ein-
bau von rockwool Ab-
schottungen in den oben 
aufgeführten sonder-/
bestandsdecken erhal-
ten sie im rahmen der 
interaktiven Abschot-
tungs-/ durchführungs-
planung unter: 
www.rockwool.de >  
service > berechnungen 
und Planungshilfen > 
Plantec

1) Hinweis zur Conlit  
S 30 -  bis S 90 - Kabel- 
abschottung: 
die Abschottung in mas-
sivbauteilen und leichten 
trennwände mit Anfor-
derung an die Feuerwi-
derstandsdauer 
entspricht der allgemei-
nen bauaufsichtlichen 
Zulassung Z-19.15-1877.

2) Hinweis zur Conlit  
S 30 -  bis S 90 - Kabel-  
und Kombiabschottung: 
die Abschottung in mas-
sivbauteilen und leichten 
trennwände mit Anfor-
derung an die Feuer- 
widerstandsdauer ent-
spricht der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulas-
sung Z-19.15-1812.

3.3 Leitungsdurchführungen und Abschottungen bei Sonder-/ 
 Bestandsdecken

Auslaibung

die Auslaibung ist in der 
bauart eines i -Kanals in 
der erforderlichen Feuer-
widerstandsdauer, z. b. 
aus calzium-silikat- 
Platten nach deren 
herstellerangaben her-
zustellen und zu ver-
schrauben.

Anschlüsse verklebt mit 
conlit Kit oder Fix
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3.3 Leitungsdurchführungen und Abschottungen bei Sonder-/ 
 Bestandsdecken

Abschottung in einer Hohlkammerdecke

die grundlagen und empfehlungen entsprechen dem einbau in der rippen-/Ziegeldecke

beispiel zur Abschottung einer hohlkammerdecke mit Leicht- 
mörtel /beton = mörtelschott

beispiel zur Abschottung einer hohlkammerdecke mit conlit  
Penetration board innerhalb einer eingemörtelten Auslaibung

Abschottung in einer Kappendecke
bei Leitungsdurchführungen in Kappendecken müssen die brandschutztechnischen und statischen begebenheiten mit  
den sonderfachleuten vor Ort geklärt werden.

Zum einbau von Abschottungen wird als eindeutige gewerkeschnittstelle der einbau einer Auslaibung empfohlen. die 
brandschutztechnische einbindung der Auslaibung in die Kappendecke ist im hinblick auf die befestigung und den Ver- 
schluss des restspaltes mit den o.g. sonderfachleuten abzustimmen.

bei dem beispiel handelt es sich um eine Ausführungsempfehlung, die im detail mit dem vor Ort tätigen brandschutz-
sachverständigen bzw. der unteren baubehörde abzustimmen ist (siehe auch Kommentar zur mLAr 2005/LAr/
rbALei).

1) Hinweis zur Conlit  
S 30 -  bis S 90 - Kabel-  
abschottung: 
siehe seite 53 unten

2) Hinweis zur Conlit  
S 30 -  bis S 90 - Kabel-  
und Kombiabschottung: 
siehe seite 53 unten

Auslaibung

die Auslaibung ist in der 
bauart eines i -Kanals in 
der erforderlichen Feuer-
widerstandsdauer, z. b. 
aus calzium-silikat- 
Platten nach deren 
herstellerangaben her-
zustellen und zu ver-
schrauben.

beispiel zur Abschottung einer Kappendecke mit Leichtmörtel 
mg iii/beton innerhalb einer eingemörtelten Auslaibung

beispiel zur Abschottung einer Kappendecke mit conlit Penetra-
tion board innerhalb einer eingemörtelten Auslaibung

Wichtiger Hinweis:
empfehlungen zum ein-
bau von rockwool Ab-
schottungen in den oben 
aufgeführten sonder-/
bestandsdecken erhal-
ten sie im rahmen der 
interaktiven Abschot-
tungs-/ durchführungs-
planung unter: 
www.rockwool.de >  
service > berechnungen 
und Planungshilfen > 
Plantec

Anschlüsse verklebt mit  
conlit Kit oder Fix
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Abschottung in einer Stahlträger-Verbunddecke und Balkendecke

die grundlagen und empfehlungen entsprechen dem einbau in der rippen-/Ziegeldecke 
die Aufdoppelung kann wahlweise ober- oder unterhalb der „flachen bereiche“ der stahlträger-Verbunddecke/balken-
decke montiert werden. Auf eine fachgerechte Verankerung ist zu achten.

beispiel einer Abschottung innerhalb einer stahlträger-Verbund- 
decke mit Aufdopplung auf die mindestbauteildicke, z. b. mit 
Kernbohrung

beispiel einer Abschottung innerhalb einer stahlträger-Verbund-
decke mit conlit Penetration board innerhalb einer eingemör-
telten Auslaibung

beispiel einer Abschottung innerhalb einer balkendecke mit Auf-
dopplung auf die mindestbauteildicke, z.b. mit Kernbohrung

beispiel einer Abschottung innerhalb einer balkendecke mit conlit 
Penetration board innerhalb einer eingemörtelten Auslaibung

1) Hinweis zur Conlit S 30 - bis S 90 - Kabelabschottung: 
die Abschottung in massivbauteilen und leichten trenn-
wänden mit Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer 
entspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-19.15-1877.

3) die befestigungen sind brandschutztechnisch zu be-
schichten.

2) Hinweis zur Conlit S 30- bis S 90-Kabel- und Kombi- 
abschottung: 
die Abschottung in massivbauteilen und leichten trenn-
wänden mit Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer 
entspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-19.15-1812.

Auslaibung

die Auslaibung ist in der 
bauart eines i -Kanals in 
der erforderlichen Feuer-
widerstandsdauer, z. b. 
aus calzium-silikat- 
Platten nach deren 
herstellerangaben her-
zustellen und zu ver-
schrauben.

3.3 Leitungsdurchführungen und Abschottungen bei Sonder-/ 
 Bestandsdecken

Wichtiger Hinweis:
empfehlungen zum ein-
bau von rockwool Ab-
schottungen in den oben 
aufgeführten sonder-/
bestandsdecken erhal-
ten sie im rahmen der 
interaktiven Abschot-
tungs-/ durchführungs-
planung unter: 
www.rockwool.de >  
service > berechnungen 
und Planungshilfen > 
Plantec
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3.4 Einfluss von Leitungsdurchführungen auf die Schalldämmung  
 einer Wand

bei raumtrennwänden spielt der schallschutz eine wichtige rolle. die trennwände als geschlossenes system besitzen 
meist die geforderten dämmwerte. Wenn nun aber, wie so häufig, Leitungen den raum und auch die Wand durchque-
ren, wird die schalldämmende Wirkung der Wand vermindert. um diesen einfluss bewerten zu können, wurden die fol-
genden Prüfungen durchgeführt.

1.) Prüfung einer geschlossenen leichten trennwand 
nach din 4102-4, beplankt mit 2 x 12,5 mm gKF Platten 
pro seite und einer 40 mm dicken, 100 kg/m³ schweren 
steinwollplatte als Kernmaterial.

Ergebnis:  
schalldämmaß rw: Rw (C; Ctr) = 49 (-3; -8) db

2.)Prüfung der gleichen trennwand mit durchführungen 
von 4 Kabelbündeln, abgeschottet nach rockwool AbZ  
nr.: Z-19.15-1877 sowie - Kupferrohr da 108 mm 
- Kupferrohr da 25 mm 
- Kunststoffverbundrohr da 110 mm 
- gussrohr da 110 mm 
Abgeschottet nach AbP 3725/4130 und 3726/4140

Ergebnis:  
schalldämmaß rw: Rw (C; Ctr) = 45 (-2; -6) db

3.)Prüfung der Leichten trennwand mit eingebauten 
Weichschott nach rockwool AbZ nr.: Z-19.15-1812 ohne 
Leitungsdurchführung.

Ergebnis:  
schalldämmaß rw: Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -5) db

4.)Prüfung der leichten trennwand mit eingebautem 
Kombischott nach rockwool AbZ nr.: Z 19.15-1812 und 
durchführungen wie in Prüfung 2.
Ergebnis:  
schalldämmaß rw: Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -5) db

diese Werte geben das schalldämmaß rw  bei unverklei-
deter Leitungsführung an. bei einer verkleideten Leitungs-
führung z.b. durch eine fortlaufende dämmung der rohr-
leitungen mit rW 800 oder einer einkapselung des ge-
samten Leitungsstranges durch z.b. gKb Platten vor und 
hinter der Abschottung werden im Allgemeinen noch 
bessere schalldämmmaße erreicht.
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muster einer übereinstimmungserklärung
bitte diesen mustertext auf den briefbogen des erstellers  
(ausführendes unternehmen für die Abschottungen ) übernehmen

Ausführendes unternehmen:
Anschrift: ______________________________________________________________________________
 
 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

baustelle bzw. gebäude:  ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

Zeitraum der herstellung:  ______________________________________________________________________________

Feuerwiderstandsklasse:  r ______ bis r ______ s ______ bis s ______

hiermit wird bestätigt, dass alle rockwool rohr- und Kabelabschottungen r 30 bis r 120 und s 30 bis s 90 in dem o.g. gebäude hin-
sichtlich aller einzelheiten fachgerecht und unter einhaltung aller bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nisse der materialprüfanstalt für das bauwesen, braunschweig, (rohrabschottungen) und des deutschen institutes für bautechnik, 
berlin, (Kabel- und Kombiabschottungen) hergestellt und eingebaut wurden.

 für nichtbrennbare rohrleitungen (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3725/4130-mPA bs
 für brennbare rohrleitungen (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3726/4140-mPA bs
 für bauteil-stopfen bei nichtbrennbare rohrleitungen (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3725/4130-mPA bs
 für bauteil-stopfen bei brennbare rohrleitungen (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3726/4140-mPA bs
 für nichtbrennbare rohrleitungen in massivbauteilen  
 mit conlit Pyrostat uni (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3940/2554-mPA bs
 für nichtbrennbare rohrleitungen in leichten trennwänden 
 mit conlit Pyrostat uni (r 30 bis r 90) AbP-nr. P-3941/2564-mPA bs
 für brennbare rohrleitungen  
 mit conlit Pyrostat uni (r 30 bis r 90) AbZ - nr. Z-19.17-1966
 für Kabel- und Kombiabschottungen (s 30 bis s 90) mit 
 dem conlit Penetration board AbZ-nr. Z-19.15-1812
 für Kabelabschottungen (s 30 bis s 90) als bauteilschott AbZ-nr. Z-19.15-1877
 für Kabel- und Kombiabschottungen mit Kabeltragsystemen  
 (s 30 bis s 90) mit dem conlit Penetration board  AbZ-nr. Z-19.15-1904

Für die nicht vom unterzeichner hergestellten bauprodukte oder einzelteile (z.b. steinwolleschalen) wird dies ebenfalls bestätigt, 
auf grund entsprechender schriftlicher bestätigungen der hersteller der bauprodukte, die der unterzeichner zu seinen Akten ge-
nommen hat.

Ort, datum   (stempel und unterschrift)

(diese bescheinigung ist dem bauherrn zur Weitergabe an die zuständige bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)
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Lüftungsleitungen ei 90-s erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von betondecken

rohrabschottungen r90 für brennbare und nichtbrennbare rohre stahlbau F30-A bis F180-A nach din 4102

Kabelabschottungen runde Lüftungsleitung ei 90-s

Weitere Anwendungsbereiche für
conlit brandschutzsysteme
Mit Conlit Systemen erhalten Sie in den vielfältigsten Anwendungsbereichen maßgeschneiderte 
Lösungen für den Brandschutz
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notizen



60

Kommen sie zu uns. Wir informieren sie gerne.

Haustechnik/ 
Conlit Brandschutz

Geschäftsbereich Handel

Postfach 207
45952 gladbeck
telefon: +49 (0) 20 43/4 08-439
telefax: +49 (0) 20 43/4 08-511

Angebote/ 
Auftragsservice

telefon: +49 (0) 20 43/4 08-372
 +49 (0) 20 43/4 08-432
 +49 (0) 20 43/4 08-448
 +49 (0) 20 43/4 08-467
telefax: +49 (0) 20 43/4 08-530
 

Fachberatung und  
technische Information

telefon: +49 (0) 20 43/4 08-606
telefax: +49 (0) 20 43/4 08-575

DEUTSCHE ROCKWOOL 
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207 
45952 gladbeck
telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de
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unsere technischen informationen geben den stand unseres Wissens und unserer erfahrung 
zum Zeitpunkt der drucklegung wieder, verwenden sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-
lage, da sich erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. in Zweifelsfällen setzen 
sie sich bitte mit uns in Verbindung. beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne haftung.  
unseren geschäftsbeziehungen mit ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die sie unter 
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir ihnen die Agbs auch gerne zu. Wir verweisen 
insbesondere auf Ziff. Vi. dieser bedingungen, wonach wir für Planungs-, beratungs- und Ver- 
arbeitungs hinweise etc. eine wie auch immer geartete haftung nur dann übernehmen, wenn 
wir ihnen auf ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter bezugnahme auf 
ein bestimmtes, uns bekanntes bauvorhaben Vorschläge mitgeteilt haben. in jedem Fall blei-
ben sie verpflichtet, unsere Vorschläge unter einbeziehung unserer Ware auf die eignung für 
den von ihnen vor gesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter 
einbeziehung von Fachingenieuren u. Ä. mehr.


